
672 der :ßeilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

30. J. 1965 

Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom über I (4) Für das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bun- Lehrer am Bundes-Blindenerziehungsinstitut in 

deslehrer Wien und am Bundes-Taubstummeninstitut in 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz findet auf die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund stehenden Lehrer (Bundeslehrer) an 
Schulen, mit Ausnahme der Hochschulen und 
Kunstakademien, Anwendung. . 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, 
sind ferner über die im Abs. 1 genannten Bun­
deslehrer hinaus auf Personen anzuwenden, die 
an den unter Abs. 1 fallenden Schulen im Unter­
richt verwendet werden. 

Lehrverpflichtung 

§ 2. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Lehrer beträgt: 

a) für Unterrichtsgegenstände der Lehrver­
pflichtungsgruppe I 
(Anlage 1) ......... 18 Wochenstunden, 

b) für Unterrichtsgegenstände der Lehrver­
pflichtungsgruppe II 
(Anlage- 2) ......... 19 Wochenstunden, 

c) für Unterrichtsgegenstände' der Lehrver­
pflichtungsgruppe III 
(Anlage 3) .......... 20 Wochenstunden, 

d) für Unterrichtsgegenstände der Lehrver­
pflichtungsgruppe IV 
(Anlage 4) ......... 24 Wochenstunden, 

e) für Unterrichtsgegenstände V . 
(Anlage 5) .......... 28 Wochenstunden. 

(2) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Lehrer an Übungsvolks- und Obungshaupt­
schulen am Bundes-Blindeninstitut in Wien und 
am Bundes-Taubstummeninstitut in Wien be­
trägt, sofern nicht Abs. 4 anzuwenden ist, 
22 Wochenstunden. 

Wien gelten für den praktischen Unterricht in 
Korbflechten und Bürstenmachen die Bestim­
mungen über das Ausmaß der Lehrverpflich­
tung der Lehrer für Unterrichtsgegenstände der 
Lehrverpflichtungsgruppe V. 

(5) Das wöchentliche Beschäftigungsausmaß 
der Kindergärtnerinnen an übungskindergärten 
beträgt 24 Wochenstunden. 

§ 3. (1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Leiter der unter § 1 Abs. 1 fallenaen 
Schulen richtet sich nach der Zuweisung dieser 
Schulen zu den Dienst7.ulagengruppen im Sinne 
des § 57 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL N r. 54. 
Das Ausmaß der Lehrverpflichtung des Leiters 
beträgt bei Zuweisung der Schule' zur 

a) Dienstzulagen-
gruppe V .......... 12 Wochenstunden, 

b) Dienstzulagen-
gruppe IV .......... 8 Wochenstunden, 

c) Dienstzulagen-
gruppe III ........... 6 Wochenstunden, 

d) Dienstzulagen-
gruppe II .......... 4 Wochenstunden, 

e) Dienstzulagen-
gruppe I ............ 2 Wochenstunden 

der Lehrverpflichtungsgruppe IU. 

(2) Leiter von berufsbildenden höheren 
Schulen und Berufspädagogischen Lehranstalten 
sowie der Bundesfachschule für Technik, deren 
Dienstzulage gemäß § 57 Abs. 4 des Gehalts­
gesetzes 1956 erhöht ist, sind von der Unter­
richtserteilung befreit. 

(3) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben 
der Schule erfordern, kann das zuständige Bun­
desministerium für Leiter, deren Lehrverpflich­
tungsausmaß sich nach Abs. 1 richtet, eine Her­
absetzung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung 
oder Befreiung von der Lehrverpflichtung ver­
fügen. 

(3) Für das Ausmaß der Lehrverpflichtung der (4) Das Ausmaß der Lehrve~pflichtung der 
Lehrer an der Bundes-Berufsschule für Uhr- Direktor-Stellvertreter und der Erziehungsleiter 
macher in Karlstein in Niederösterreich gelten 
die Bestimmungen des Landeslehrer-Dienst­
rechtsüberleitungsgesetzes 1962, BGBL Nr. 245, 
über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Be-' 
rufsschullehrer. 

an Bundeserziehungsanstalten beträgt sechs 
Wochenstunden der Lehrverpflich tungsgrup­
pe III. 

(5) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Fachvorstände an höheren technischen und ge-
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2 672 der Beilagen 

werblidlen Lehranstalten, an gewerblichen, tech­
nismen und kunstgewerblichen Fachschulen mit 
Ausnahme der Famschulen für Bekleidungs­
gewerbe sowie an der Bundesfachsmule für 
Technik beträgt 18 Wochenstunden der Lehr­
verpflichtungsgruppe I, vermindert um je 1 Wo­
menstunde für jede ihnen unterstehende Klasse, 
mindestens jedom 4 Womenstunden der Lehr­
verpflichtungsgruppe I. 

(6) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Fachvorstände, die nimt unter Abs. 5 fallen, 
beträgt 22 Wochenstunden der Lehrverpflim­
tungsgruppe IV, vermindert um je 1 Women­
stunde für 'jede ihnen unterstehende Klasse, 
mindestens jedom 6 Womenstunden der Lehr­
verpflichtungsgruppe IV. 

§ 4. Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 sind 
auf Lehrer an nimt ganzjährig geführten Smu­
len mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Ge­
samtzahl der Jahresstunden jener eines ver­
gleichbaren Lehrers an ganzjährig geführten 
Schulen entsprimt. 

§ 5. Bei Unterrimtserteilung an allgemein­
bildenden höheren Smulen für Berufstätige und 
an berufsbildenden mittleren und höheren 
Smulen für Berufstätige, die als Abendsmulen 
geführt werden, sind drei gehaltene Unterrimts­
stunden als vier Womenstunden zu werten. 

§ 6. Soweit für einzelne Unterrichtsgegen­
stände lehrplanmäßig nicht die Erteilung wö­
mentlicher· Unterrimtsstunden (Womenstun­
den), sondern nur die Abhaltung von Exkur­
sionen oder tageweisen Lehrveranstaltungen 
vorgesehen ist, hat das zuständige Bundesmini­
sterium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt und dem Bundesministerium für 
Finanzen unter Bedamtnahme auf die Inan­
spruchnahme des Lehrers bei diesen Lehrveran­
staltungen das Ausmaß der Anremnung auf die 
Lehrverpflimtung allgemein durch Verordnung 
oder im Einzelfall zu bestimmen. 

§ 7. (1) Soweit Unterrimtsgegenstände in den 
Bestimmungen des § 2 nicht erfaßt sind oder 
Unterrichtsgegenstände neu eingeführt werden, 
hat das zuständige Bundesministerium im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und 
dem Bundesministerium für Finanzen das Aus­
maß der Lehrverpflimtung für die Unterrichts­
gegenstände nam Maßgabe der Belastung des 
Lehrers im Vergleim zu den im § 2 Abs. 1 ge­
nannten Unterrichtsgegenständen durch Verord­
nung festzusetzen. 

(2) Die Einreihung des Unterrimtsgegenstan­
des "Aktuelle Fachgebiete" an berufsbildenden 
Lehranstalten in eine der Lehrverpflimtungs­
gruppen I bis V hat im Einzelfall durch das zu­
ständige Bundesministerium nam Maßgabe der 
Belastung des Lehrers im Vergleim zu den im 

§ 2 Abs. 1 geregelten Unterrichtsgegenständen 
zu erfolgen. 

§ 8. (1) Unterrichtet ein Lehrer in Unterrichts­
gegenständen . versmiedener Lehrverpflichtungs­
gruppen, so ist das zur Erfüllung der Lehrver­
pflichtung erforderliche Ausmaß seiner Beschäf­
tigung in sinngemäßer Anwendung des § 61 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 zu ermitteln. 

(2) über das ,Ausmaß der Lehrverpflimtung 
hinaus kann ein Lehrer nur aus zwingenden 
Gründen zu Mehrdienstleistungen bis zum Aus­
maß von sechs Womenstunden verhalten wer­
den. 

(:3) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansudlen 
des Lehrers herabgesetzt werden (Lehrpflicht­
ermäßigung). Eine Lehrpflid1termäßigung ist nur 
im öffentlichen Interesse - sofern dies unter 
Bedamtnahme auf die Erfo~dernisse des Unter­
richtes möglich ist - oder aus gesundheitlimen 
Gründen, die in der Person des Lehrers liegen, 
zulässig; im letzteren Falle darf die Ermäßigung 
nicht mehr als die Hälfte des Ausmaßes der 
Lehrverpflichtung betragen. 

(4) Eine im öffentlimen Interesse gewährte 
Lehrpflichtermäßigung ist mit einer anteiligen 
Minderung der Bezüge höchstens bis zum Aus­
maß der Vertretungskosten zu verbinden, wenn 
und soweit der Lehrer aus der Tätigkeit, die 
zur Lehrpflichtermäßigung Anlaß gab, Einkünfte 
bezieht; hievon kann vom zuständigen Bundes­
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt und. dem Bundesministerium für 
Finanzen nur aus wimtigen öffentlimen Inter­
essen abgegangen werden. Das Ausmaß der Ver­
tretungskosten ist nam dem Entgelt eines Ver­
tragslehrers der der Verwendungsgruppe des 
vertretenen Lehrers entspremenden Ent­
lohnungsgruppe des Entlohnungssrhemas II L, 
Entgeltsstufe 1, zu berechnen. 

Einrechnung von Nebenleistungen 

§ 9. (1) Die mit der Führung der Klassenvor­
standsgesmäfte (Ordinariat) verbundene zusätz­
lime Belastung des Lehrers wird in die Lehrver­
pflichtung als eine Wochenstunde der Lehrver­
pflichtungsgruppe II eingerechnet. 

(2) Die Verwaltung einer organisationsmäßig 
vorgesehenen und tatsämlich bestehenden Lehr­
mittelsammlung (Kustodiat) sowie folgende 
von einem Lehrer auftragsgemäß erbrachte 
Nebenleistungen werden im nachstehenden Aus­
maß in die Lehrverpflimtung eingerechnet: 

a) als eine Wochenstunde der Lehrverpflim­
tungsgruppe 11 die in der Anlage 6 ange­
führten Nebenleistungen; 

b) als eine Wochenstunde der Lehrverpflich­
tungsgruppe IV die in der Anlage 7 an­
geführten Nebenleistungen ; 
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672 der Beilagen 3 

c) als, eine Wochenstunde der Lehrverpflich­
tungsgruppe V für Lehrer, die Unterrichts­
gegenstände der Lehrverpflichtungs­
gruppe V mit mehr als 14 Wochenstunden 
unterrichten, die Verwaltung, Vorberei­
tung (Zurichtung) und Ausgabe des Ar­
beitsmaterials, soweit dies für den betref­
fenden Unterrichtsgegenstand vorgesehen 
ußd diese Aufgabe nicht von einem ande­
ren Bediensteten zu besorgen ist; unter­
richtet der Lehrer solche Unterrichtsgegen­
stände mit 14 oder weniger Wochenstun­
den, so beträgt die Einremnung eine halbe 
W och~nstunde; 

d) als eine halbe Wochenstunde der Lehrver­
pflimtungsgruppe III je Klasse der Smule 
die T~tigkeit des Lehrers, der mit der ver­
waltungsmäßigen Unterstützung des Direk-
tors betraut ist; , 

e) als eine Wochenstunde der Lehrverpflich­
tungsgruppe IV die Tätigkeit als Sicher­
heitstechniker an technischen und gewerb­
lichen mittleren und höheren Schulen. 

(3) Inwieweit sonstige Nebenleisttingen, die 
vom Lehrer außerhalb der mit dem Unterricht 
verbundenen Pflichten erbracht werden, in die 
Lehrverpflimtung eingerechnet werden, hat das 
zuständige Bundesministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes­
ministerium für Finanzen unter Bedamtnahme 
auf die daraus erwachsende zusätzliche Belastung 
des Lehrers im Vergleich zu den in Abs. 1 und 2 
angeführten Leistungen allgemein durch Ver­
ordnung oder im Einzelfall zu bestimmen. 

(4) Für Lehrer an Übungsvolks- und Übungs­
hauptschulen findet Abs. 2, für Lehrer an 
Übungsvolkssmu\en überdies Abs. 1 keine An­
wendung. 

Einrechnung von Erziehertätigkeiten und Auf­
sichtsführung in die Lehrverpflichtung 

§ 10. (1) Die Beschäftigung als Erzieher an 
Bundeserziehungsanstalten und an Bundeskon­
vikten mit einer Diensteinteilung, nach der der 
Lehrer nam jeweils zwei Tagen Dienst einen 
Tag dienstfrei ist,' sowie die Tätigkeit als Leiter 
eines Bundeskonviktes ist mit .zwei Dritteln der 
Lehrverpflichtung in diese einzurechnen; wird 
jedoch der Lehrer mit einer Diensteinteilung als 
Erzieher verwendet, nach der er nach jeweils 
einem Tag Dienst zwei Tage dienstfrei ist, so 
ist diese Besmäftigung mit einem Drittel der 
Lehrverpflimtung in diese einzurechnen. 

(2) Die Aufsichtsführung an Tagessmulheimen, 
offenen Studiensälen und ähnlichen Einrichtun­
gen ist für je zwei tatsächlim gehaltene Stunden 
als eine Unterrichtsstunde der Lehrverpflich­
tungsgruppe III in die Lehrverpflichtung einzu­
remnen. 

(;~) Die Einrechnung, der Besmäftigung als Er­
zieher oder die Aufsichtsführung in einer nicht 
unter Abs. 1 und 2 fallenden Weise ist vom 
zuständigen Bundesministerium im Ein'verneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und dem Bun­
desministerium für Finanzen unter Bedacht­
nahme auf die Inanspruchnahme des Lehrers im 
Vergleich zu den unter Abs. 1 und 2 geregelten 
Tätigkeiten allgemein durch Verordnung oder 
im Einzelfall festzusetzen. 

Übergangs- und Sch!ußbestimmungen 

§ 11. (1) Für Unterrichtsgegenstände an den 
gemäß § 131 Abs. 1 lit. f Z. 2 des Smulorgani­
sationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, auslaufend 
geführten dreijährigen technischen und gewerb­
lichen Fachschulen, die nicht als Unterrichts­
gegenstände an gewerblichen, technischen und 
kunstgewerblichen Fachschulen in den Lehrver­
pflichtungsgruppen I bis V (§ 2 Abs. 1) einge­
reiht sind, gilt eine Lehrverpflichtung von 20 
Wochenstunden, sofern für sie vor dem Inkraft­
treten dieses Gesetzes eine Lehrverpflimtung von 
21 Wochenstunden galt, eine Lehrverpflichtung 
von 24 \Y/ochenstunden, sofern für sie vor dem 
genannten Zeitpunkt eine Lehrverpflichtung von 
25 Wochenstunden galt und eine Lehrverpflich" 
tung von 28 Wochenstunden, sofern für sie vor 
dem genannten Zeitpunkt eine Lehrverpflichtung 
von 32 Wochenstunden galt. 

(2) Die Teilnahme an Lehrbesuchen und Lehr­
versuchen sowie an Lehrübungen und Lehr­
bespremungen, ferner der Unterricht in Klassen­
kunde' und Methodik in den Jahrgängen der 
Lehrerbildungsanstalten und den Maturanten­
lehrgängen an diesen Schulen ist dem Unterricht 
an Übungsschulen gleichzuhalten. 

§ 12. Soweit durch die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes für Lehrer, die sich am 31. Au­
gust 1964 im Dienststande befanden, eine Er­
höhung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung in 
einzelnen Unterrichtsgegenständen eintritt, gilt 
für sie das am 31. August 1964 in Geltung ge­
standene Ausmaß der Lehrverpflichtung für diese 
Unterrichtsgegen.stände weiter. 

§ 13. (1) Dieses Bundesgeset7. tritt mit 1. Sep­
tember 1964 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten die bisher geltenden Bestimmun­
gen über die Lehrverpflichtung der unter dieses 
Bund'esgeseti fallenden Lehrer außer. Kraft. 

(~) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes zu 
erlassenden Verordnungen können mit Wirksam­
keit vom Tage des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes erlassen werden. 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit darin nichts anderes bestimmt 
ist, jedes Bundesministerium, und zwar insoweit 
betraut, als es oberste Dienstbehörde ist. 
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4 672 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Anläßlich der Beschlußfassung über das Lan- I nahme der Hochschulen und Kunstakademien, 
deslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz (siehe für die Sonderregelungen gelten, erfaßt werden. 
778 der Beilagen zu den Stenographischen Pro- Diese weite Fassung sichert 4uch die Einbezie­
tokollen des Nationalrates, IX. GP.) wurde vom hung von Schulen oder Schultypen, die allenfalls' 
Nationalrat am 25. Juli 1962 folgende Ent- in Zukunft geschaffen werden. Die Regelung des 
schließung gefaßt: Abs.2 war notwendig, .um auch das Beschäfti-

"Im Zuge der Beratungen über die Schul- gungsausmaß allfälliger, an einer Schule zum 
gesetze wurde festgestellt, daß sich seit der Ein- Unterricht dienstzugeteilter Beamten anderer 
führung der geltenden Lehrverpflichtungen Besoldungsgruppen oder solcher zugeteilter Lan­
Veränderungen in der Struktur und Intensität deslehrer zu regeln. Für das Ausmaß der Lehr­
des Unterrichtes in den verschiedenen Gegen- verpflichtung der Vertragslehrer werden die Be­
ständen und Schulgattungen ergeben haben. Auf stimmungen dieses Entwurfes gemäß § 38 Abs. 1 
Grund der Schulgesetze sind weitere solche 1\n- des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sinnge-
derungen zu erwarten. mäß anzuwenden sem. 

Die Bundesregierung wird daher ersucht, das 
Verhältnis der Lehrv-erpflichtungen für die ver- Zu § 2 und § 3: 
schiedenen Unterrichtsgegenstände und Schul­
gattungen zueinander und hinsichtlich ihres 

,- Ausmaßes bis zum Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes zu überprüfen." 

In Befolgung dieser' Entschließung wurden 
seit dem Jahre 1962 in intensiven Beratungen 
der betroffenen ZentralstelIen und der Personal­
vertretungen der einzelnen Lehrergruppen die 
Unterrichtsgegenstände nach den auf Grund der 
Schulgesetze neu erstellten Lehrplänen auf die 
Belastung des Lehrers, die sich daraus ergibt, 
untersucht. Das Ergebnis dieser intensiven Be­
ratungen stellt der beiliegende Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Lehrverpflichtung ger 
Bundeslehrer dar. Es ist dies die erste Regelung, 
die eine Gesamtübersicht über die Lehrver­
pflichtung in allen Unterrichtsgegenständen an 
den Bundesschulen darstellt, für die bereits auf 
Grund der neuen Schulgesetze Lehrpläne vor­
liegen. Für allfällige neu hinzukommende Un­
terrichtsgegenstände wird die der Belastung ent­
sprechende Lehrverpflichtung durch Vergleich 
mit den im Gesetz behandelten Fächern festzu­
stellen und durch die im § 7 des Entwurfes vor­
gesehene Verordnung wirksam zu -machen sein. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Eni:­
wurfes wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Durch die Fassung des Abs .. 1 soll sicherge­
stellt werden, daß alle Bundesschulen mit Aus-

Im § 2 ist das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Lehrer geregelt; § 3 enthält die Abweic 

chungen für die in leitenden Funktionen ver­
wendeten Lehrer. 

Während sich bisher die Lehrverpflichtung 
der Direktoren und Fachvorstände nur nach der 
Schulgattung richtete, ist nunmehr auf die 
Größe der Schule beziehungsweise der Abteilung' 
Bedacht genommen. 

Zu § 4: 

Diese Bestimmung gilt insbesondere für 
Schulen für Fremdenverkehrsgewerhe. 

Zu §5: 

Durch die Vorschriften dieses Paragraphen 
wird die besondere Erschwernis dieses Unter­
richtes an Abendschulen berücksichtigt. 

Zu § 6: 

Da es nicht möglich ist, für jede Art dieser 
wechselnden Lehrveranstaltungen eine gesetz­
liche Regelung der Lehrverpflichtung zu treffen, 
ist vorgesehen, daß das Ausmaß der Lehrver­
pflichtung in diesen Fällen durch Verordnung 
oder im Einzelfall festgesetzt werden soll, wobei 
als Richtlinie der Vergleich mit dem im Gesetz 
geregelten Ausmaß der Lehrverpflichturig für 
ähnliche Unterrichtsgegenstände gilt. . 
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Zu § 7: 

Auf die Ausführungen am Ende der einleiten­
den Bemerkungen wird hingewiesen. Unter dem 
Begriff "Aktuelle Fachbegriffe" sind Unter­
richtsgegenstände verschiedener Art zusammen­
gefaßt, für die eine einheitliche Festsetzung des 
Ausmaßes der Lehrverpflichtung nicht möglich 
ist. 

Zu § 8: 

Die Umrechnung von Stunden verschieden' 
hoher Lehrverpflichtung bleibt wie bisher ge­
regelt. Die Bestimmungen über die Ermäßigung 
der Lehrverpflichtung entsprechen im wesent­
lichen den bisher geltenden Regelungen .. 

Zu § 9: 

Die Berücksichtigung der Tätigkeit als Klas­
sen vorstand oder als Verwalter einer Lehrmit­
telsammlung entspricht der bisherigen übung 
und den Regelungen, die hinsichtlich vergleich­
barer Lehrergruppen im Landeslehrer-Dienst­
rechtsüberleitungsgesetz 1962 getroffen wurden. 

Zu § 10: 

Die Regelung der Einrechnung einer Tätigkeit 
als Erzieher in das Ausmaß der Lehrverpflich­
tung entspriCht den bereits im § 60 des Gehalts­
gesetzes 1956 enthaltenen Vorschriften. 

Zu § 11: 

Dieser P~ragraph enthält Regelungen für 
Schultypen, die deswegen nicht mehr in die all­
allgemeinen Regelungen aufgenommen wurden, 
weil sie schon in den nächsten Jahren zu be­
stehen aufhören. 

Zu § 12: 

Durch diese Bestimmung soll vermieden wer­
den, daß in einzelnen Fällen durch die Neurege­
lungen bei den schon im Dienststand befind­
lichen Lehrern ohne Änderung der dienstrecht­
lichen Stellung eine Erhöhung der Lehrver­
pflichtung eintritt. 

Zu § 13: 

Die Neuregelung der Lehrverpflichtung soll 
mit Beginn des Schuljahres 1964/65 in Kraft 
treten. 

Zu den Anlagen 1 bis 5: 

Bei der Einreihung der einzelnen Unterrichts­
gegenstände in die verschiedenen Lehrverpflich­
tungsgruppen wurde im Sinne der Entschließung 
des Nationalrates von der für den Lehrer aus 
der Erteilung des betreffenden Unterrichtes ent­
stehenden Belastung ausgegangen. Als Kriterien 
dieser Belastung wurden insbesondere die not­
wendige Vorbereitung (Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen, kulturellen und technischen 
Entwicklung), das Ausmaß der Korrektur­
arbeiten SOWIe die Erschwernisse 1m Un­
terricht selbst 11l Betracht gezogen. Die 
in den einzelnen Lehrverpflichtungsgruppen 
zusammengefaßten Unterrichtsgegenstände stel­
len daher im wesentlichen Unterrichtsgegen­
ständ~ mit gleich hoher Belastung für den Leh­
rer dar. 

Zu den Anlagen 6 pnd 7: 

Die Regelungen der Kustodiate entsprechen im 
wesentlichen der bisherigen übung. 
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Anlage 1 

Lehrverpflichtungsgruppe I 

1. Allgemein chemisch-technologisches Prakti­
kum an höheren Lehranstalten für Bio­
chemie und Schädlingsbekämpfung. 

2. Allgemeine Biologie an höheren' Lehranstal­
ten für Biochemie und Schädlingsbekämp­
fung, für Technische Chemie und für 
Gerbereichemie und Ledertechnik. 

3. Allgemeine chemische Technologie an höhe­
ren Lehranstalten für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung. 

4. Allgemeine Maschinenkunde an Fach-
schulen für Gerbereichemie und Leder­
technik. 

5. Allgemeine Maschinenkunde mit Konstruk­
tionsübungen an höheren Lehranstalten 
für Holztechnik. 

6. Analytisch-chemische Übungen an höheren 
Lehranstalten für Silikattechnik. 

7. Analytische Chemie an höheren Lehranstal­
ten für Technische Chemie, für Biochemie 
und Schädlingsbekämpfung, für Gerberei­
chemie und Ledertechnik und für Silikat­
technik, sowie an Fachschulen für Ger­
bereichernie und Ledertechnik. 

8. Analytisches Laboratorium an höheren 
Lehranstalten für Technische Chemie, für 
Biochemie' und Schädlingsbekämpfung und 
für Gerbereichemie und Ledertechnik. 

9. AngewanMe Mineralogie und Bergbaukunde 
an höheren Lehranstalten für Silikat­
technik. 

10. Angewandte Perspektive an 
Lehranstalten für Möbelbau 
und Innenausbau). 

höheren 
(Möbelbau 

11. Anorganische Chemie an höheren Lehr­
anstalten für Technische Chemie, für Bio­
chemie und Schädlingsbekämpfung und 
für Gerbereichemie und Ledertechnik, so­
wie an Fachschulen für Gerbereichemie 
und Ledertechnik. 

12. Anorganisches technologisches Laboratorium 
an höheren Lehranstalten fUr Technische 
Chemie und für Gerbereichemie und 
Ledertechnik. 

13. AnorganisChe Technologie und Unter­
suchungsmethoden an höheren Lehr­
anstalten für Technische Chemie und für 
Gerbereichemie und Ledertechnik. 

14. Baubetriebslehre an höheren Lehranstalten 
für Hochbau, für Holzbau, für Tiefbau, 
und an höheren technischen Lehranstalten 
für Berufstätige, Fachrichtung Hochbau, 
sowie an Fachschulen für Zimmerer und 
an Bauhandwerkerschulen für Maurer und 
für Zimmerer. 

15. Bauformenlehre an höheren Lehranstalten 
für Hochbau, für Holzbau, an höheren 
technischen Lehranstalten für Berufs­
tätige, Fachrichtung Hochbau und an Bau­
handwerkerschulen für Maurer, für Zim­
merer und für Steinmetzen. 

16. Baukunde an höheren Lehranstalten für 
Möbelbau (Möbelbau und Innenausbau). 

17. Baukunde und Bauzeichen an höheren Lehr­
anstalten für Holztechnik. 

18. Baumaschinen an Fachschulen für Stein­
metzerei. 

19. Baumaschinenkunde an höheren Lehranstal­
ten für Hochbau, für Tiefbau und an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau, so­
wie an Fachschulen für Zimmerer und 
Bauhandwerkerschulen für Maurer. 

20. Baumechanik an Fachschulen für Stein­
metzerei und für Zimmerer. 

21. Baustillehre an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau und an höheren 
technischen Lehranstalten,' für Berufs­
tätige, Fachrichtung Hochbau. 

22, Baustoffkunde an Bauhandwerkerschulen'für 
. Maurer, für Zimmerer und für Stein­
metzen. 

23. Baustofflehre an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau, für Tiefbau und 
an höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau. 

24. Bauzeichnen 'und Konstruktionsübungen an 
höheren Lehranstalten für Hochbau, J~r 
Holzbau und an höheren technischen 
Lehranstalten für Berufstätige, Fachrich­
tung Hochbau. 

25. Betriebslaboratorium an höheren Lehr-. 
anstalten für Maschinenbau, für Maschi­
nenbau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau, 
für Maschinenbau, Motoren- und Land­
maschinenbau, für Maschinenbau und 
Schweiß technik, für Feinwerktechnik, für 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau, für 
Betriebstechnik, für Kunststoff technik 
und an höheren technischen Lehranstal~ 
ten für Berufstätige, Fachrichtung Ma­
schinenbau, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 

26. Betriebslehre an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei, für Wirkerei und 
Strickerei, für Textilchemie, für Repro­
duktions- und Drucktechnik, an höheren 
Lehranstalten textilkaufmännischer Rich­
tung, an einjährigen Abiturientenlehr­
gängen für Weberei, an Fachschulen für 
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Damenkleiderkonfektion, für Herren-] 
kleiderkonfektion und an Bauhandwerker­
schulen für Steinmetzen, sowie an der 
Bundesfachschule für Technik. 

27. Betri<;bslehre und technische Kalkulation an 
höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten, an gewerblichen, tech-

. nischen und kunstgewerblichen Fach­
schulen und an den Sonderformen . dieser 
Schulen, sowie an der Bundesfachschule 
für Technik. 

28. Biochemie an höheren Lehranstalten für 
Biochemie und Schädlingsbekämpfung. 

29. Biochemische Technologie an höheren Lehr­
anstalten für Biochemie und Schädlings­
bekämpfung. 

30. Biochemisches Laboratorium an höheren 
Lehranstalten für Biochemie und Schäd­
lingsbekäm pfung. 

31. Biologisches Praktikum an höheren Lehr­
anstalten für Biochemie und Schädlings­
bekämpfung. 

32. Bodenlaboratorium und Baustofflabora-
torium an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Tiefbau und für Holzbau. 

33. Brückenbau an höheren Lehranstalten für 
, Tiefbau. 

34. Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre an 
Handelsakademien und Handelsschulen 
und den Sonderformen dieser Schulen, 
sowie an der BundesfachscI1ule für Tech­
nik (Handelsschule). 

35. Buchhaltung, Bilanzlehre und Kostenrech­
nung an höheren Lehranstalten textil­
kaufmännischer Richtung. 

36. Chemisch-analytische Übungen an höheren 
Lehranstalten für Silikattechnik. 

37. Chemisches Labor;ttorium an höheren Lehr­
anstalten für technische Chemie, für Bio­
chemie und Schädlingsbekämpfung und 
für Gerbereichemie und Ledertechnik, 
an Fachschulen für Gerbereichemie und 
Ledertechnik sowie an Meisterklassen 
für künstlerische Wandgestaltung. 

38. Chemisches Praktikum an höheren Lehr­
anstalten für Holztechnik. 

39. Chemische Technologie der Kunststoffe an 
höheren Lehranstalteil für Kunststoff­
technik. 

40. Chemische Technologie und Materialien­
kunde an höheren Lehranstalten für Re­
produktions- und Drucktechnik. 

41. Chemi$.che Textiltechnologie an höheren 
Lehranstalten für Weberei und Spinnerei, 
für Wirkerei und Strickerei, für Textil­
chemie, an höheren Lehranstalten textil­
kaufmännischer Richtung und an Abi­
turientenlehrgängen für Weberei. 

42. Dampferzeuger, Kolbendampfmaschinen und 
Dampfturbinen an höheren Lehranstalten 
für Maschinenbau, Motoren- und Kraft­
fahrzeugbau und für Maschinenbau, Mo-, 
toren- und Landmaschinenbau. 

43. Dampferzeuger, S\:römungsmaschinen für 
Dampf und Gas mit Konstruktionsübun­
gen an höheren Lehranstalten für Ma­
schinenbau, für Maschinenbau und 
Schweiß technik und an höheren tech­
nischen Lehranstalten für Berufstätige, 
Fachrichtung Maschinenbau. 

44. Darstellende Geometrie an höheren tech­
nischen und gewerblichen Lehranstalten, 
an gewerblichßn, technischen und kunst­
gewerblichen Fachschulen und an den Son­
derformen dieser Schulen, sowie an der 
Bundesfachschule für Technik. 

45. Darstellende Geometrie und. Technisches 
Zeichnen an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei, für Wirkerei und 
Strickerei, und für Textilchemie. 

46. Deutsch. 

47. Einführung in die zweite Fremdsprache an 
Handelsschulen für Berufstätige. 

48. Eisengießereikunde an höheren Lehranstal­
ten für Gießerei technik. 

49. Eisenhüttenkunde an höheren Lehranstalten 
für Gießereitechnik.' . 

50. Elektrische Anlagen, Licht.., und Hochspan­
-nungstechnik an Fachschulen für Stark­
stromtechnik. . 

51. Elektrische Anlagen, Licht- und Hochspan­
nungstechnik mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Elektro­
technik und an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Elektrotechnik. 

52. Elektrische Maschinen und Anlagen an 
höheren Lehranstalten für elektrische 
Nachrichtentechnik und Elektronik, für 
Hochfrequenz und Nachrichtentechnik 
und an höheren technischen Lehranstalten 
für Berufstätige, Fachrichtung Nach­
richtentechnik, sowie an Fachschulen für 
Hochfrequenz und Rundfunktechnik. 

53. Elektrische Maschinen und Geräte an Fach­
schulen für Starkstromtechnik. 

54. Elektrische Maschinen und Geräte mit Kon­
struktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Elektrotechnik und an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Elektrotechnik. 

55. Elektrische Meßkunde mit. Übungen an 
Fachschulen für Starkstromtechnik und 
für Hochfrequenz und Rundfunktechnik. 
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56. Elektrische Meßtechnik an höheren Lehre 
anstalten für ,Elektrotechnik, für Hoch­
frequenz und Nachrichtentechnik, für 
elektrische Nachrichtentechnik und Elek­
tronik, an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtu~g 
Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichten­
technik und an zweijährigen Abiturienten­
lehrgängen für Radiotechnik. 

57. Elektrische Nachrichtentechnik an höheren, 
Lehranstalten für elektrische Nachrichten­
technik und Elektronik und an zwei­
jährigen Abiturientenlehrgängen für Ra­
diotechnik. 

58. Elektrische Uhren an Fachschulen für Uhr­
macher urid an Meisterklassen für Uhr­
macher. 

59. Elektroakustik an Fachschulen für Hoch­
frequenz und Rundfunktechnik. 

60. Elektroakustik, Verstärker-, Empfänger- und 
Antennentemnik an zweijährigen Abi­
turientenlehrgängen für Radiotechnik. 

61. Elektrochemie an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie. 

62 .. Elektrofeinwerktechnik mit Konstruktions­
übungen an höheren Lehranstalten für 
Fein werk technik. 

63. Elektronik und Radiotechnik an höheren 
Lehranstalten für elektrische Nachrichten­
technik und Elektronik. 

64. Elektrotechnik an höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten, an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen und an den Sonderformen 
dieser Schulen, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 

65. Elektrotechnik im Betrieb an der Bundes-
- fachschule für Technik. 

66. Elektrotechnik mit übungen an höheren 
Lehranstalten für Feinwerktechnik, an 
Fachschulen für Metallbearbeitung und an 
Werkmeisterschulen für Elektrotechnik, 
sowie an der Bundesfachschule für 
Technik. 

67. Elektrotechnik und Laboratoriumsübungen 
an höheren Lehranstalten für Silikat­
technik. 

68. Elektrotechnik und Optik an höheren Lehr­
anstalten für Reproduktions~ und Druck­
technik. 

69. Elektrotechnik und Regelungstechnik mit 
übungen an höheren Lehranstalten für 
KunststofTtechnik. 

70. Elektrotechnisches Laboratorium an höheren 
Lehranstalten für Elektrotechnik, an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Elektrotechnik 
und an zweijährigen Abiturientenlehr­
gängen für Radiotechnik. 

71. Elemente fiir Feinwerktechnik mit Kon­
struktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Feinwerktechnik. 

72. Emofangs- und Sendetechnik an Fachschulen 
fUr Hochfrequenz- und. Rundfunktechnik. 

73. Entwerfen an höheren Lehranstalten für 
Hochbau für Holzbau und an höheren 
technisch~n Lehranstalten für Berufstätige, . 
Fachrichtung Hochbau, sowie an Fach­
schulen für Zimmerer. 

74. Entwurf an Glasfachschulen, an Fachschulen 
für angewandte Malerei, für Gebrauchs­
graphik, für· Musterzeichnen u?-d an 
Meisterklassen für Gebrauchsgraphik. 

75. Entwurfzeichnen an Bauhandwerkerschulen 
für Maurer und für Zimmerer. 

76. Fabrikationslehre an höheren Lehranstalten 
für Betriebstechnik und an der Bundes­
fachschule für Technik. 

77. Fabrikations- und Betriebslehre, Technische 
Kalkulation an höheren Lehranstalten für 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau. 

78. Fachkunde an höheren Lehranstalten für 
Reproduktions- und Druckt~chnik an 
Fachschulen für Metallbearbeitung, für 
Steinmetzerei, für Zimmerer, für Damen­
kleiderkonfektion, für Herrenkleiderkon­
fektion für Maschinstickerei, an Meister­
klassen' für Maschinsticker, an Werkmei­
sterschulen für Maschinenbau, an Bau­
handwerkerschulen für Zimmerer, . für 
Steinmetzen und an Meisterschulen für 
das Malerhandwerk, sowie an der' Bundes­
fachschule für Technik. 

79. Fachkunde der Farbenphotographie an Fach­
schulen für Photographie. 

80. Fachtechnologie an -Fachschulen für Gerberei­
chemie und. Ledertechnik. 

81. Fachtechnologie und Untersuchungsmetho­
den an höheren Lehranstal~en für Ger­
bereichernie und Ledertechnik. . 

82. Fachzeichnen an höheren Lehranstalten für 
Möbelbau (Möbelbau und Innenausbau) 
und an Abiturientenlehrgängen für 
Weberei. 

83. Feinwerktechnik mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Feinwerk­
technik. 

84. Fernmeldetechnik an Fachschulen für Stark­
stromtechnik und für Hochfrequenz- und 
Rundfunktechnik. 

85. Fernsehtechnik an Fachschulen für Hodl­
frequenz- und Rundfunktechnik. 

86. Festigkeitslehre an höheren Lehranstalten 
für Möbelbau (Möbelbau und Innenaus­
bau). 

87. Feuerungs- und Gießereikunde an höheren 
Lehranstalten für Gießereitechnik. 
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88. Feuerungs- und Heizungstechnik an Fach­
schulen für Keramik und Ofenbau. 

89. Feuerungstechnik und Wärmewirtschaft an 
höheren Lehranstalten für Gießereitech­
nik. 

. 90. Gärungstechnik -an höheren Lehranstalten 
für Biochemie und Schädlingsbekämpfung. 

91. Gebäudeinstallation an höheren Lehranstal­
ten für Hochbau, für Holzbau und an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau, sowie 
an Bauhandwerkerschulen für Maurer und 
für Zimmerer. 

92. Gebäudelehre an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau und an höheren 
technischen Lehranstalten für Berufstätige, 
Fachrichtung Hochbau, sowie an Bau­
handwerkerschulen für Maurer und für 
Zimmerer. 

93. Gehäudelehre und Gebälldeinstallation an 
Fachschulen für Zimmerer. 

106. Grundlagen der Feinwerktechnik an Fach­
schulen für Uhrmacher. 

107. Grundlagen der Hochfrequenztechnik an 
Fachschulen für Hochfrequenz" und 
Rundfunktechnik. 

108. Hebemaschinen mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Maschinen­
bau, für Maschinenbau, Motoren- und 
Kraftfahrzeugbau, für Maschinenbau, Mo­
toren- und Landmaschinenbau und für 
Maschinenbau und Schweißtechnik. 

109. Hebemaschinen und Stahlbau mit Konstruk­
tionsiibungen an höheren technischen 
Lehranstalten filr Berufstätige, Fachrich­
tung Masdlinenbau. 

110. Heizungs- und Feuerul1gstechnik an Meister­
schulen für Keramik und Ofenbau. 

111. Hochbau an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau, für Tiefbau und 
an höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau. 

94. Geometrie und Darstellende Geometrie an 112. Hochbau und Fachkunde an Bauhandwer-

Glasfachschulen und Meisrerschulen .für 
das Malerhandwerk. 

95. Gerätekunde an Fachschulen für Hoch· 
frequenz- und Rundfunktechnik. 

96. Gerbereichemie an höheren Lehranstalten 
und an Fachschulen für Gerbereichemie 
und Ledertechnik. 

97. Gerbereichemisches Laboratorium an 
höheren Lehranstalten für Gerbereichemie 
und Ledertechnik. 

98. Gerbereimaschinenkunde an Fachschulen für 
Gerbereichemie und Ledertechnik. 

99. Gerbstofflehre an höheren Lehranstalten für 
Gerbereichemie und Ledertechnik. 

100. Getriebelehre an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei. 

101. Gießereimaschinen und -einrichtungen mit 
Konstruktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Gießereitechnik. 

102. Gießereitechnische Übungen an höheren 
Lehranstalten für Gießerei technik. 

103. Griechisch. 

104. Grllnd- und Wasserbau an höheren Lehr­
anstalten für Tiefbau. 

105. Grundlagen der Elektrotechnik an höheren 
Lehranstalten für Elektrotechnik, für 
elektrische Nachrichtentechnik und Elek­
tronik, für Hochfrequenz- und Nach­
richtentechnik, an höheren technischen 
Lehranstalten für Berufstätige, Fachrich­
tung Elektrotechnik und Fachrichtung 
Nachrichtentechnik, an zweijährigen Abi­
turientenlehrgängen für Radiotechnik 
sowie an Fachschulen für Starkstrom­
technik und für Hochfrequenz- und 
Rundfunktechnilf· 

kerschulen für Maurer. 
113. Hochfrequenztechnik an höheren Lehr­

anstalten für Hochfreqlilenz- und Nach­
richtentechnik. 

114. Hochfrequenztechnik und Elektronik an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Nachrichten­
technik. 

115. Holzbarbeitungsmaschinen mit Konstruk­
tionsübungen an höheren Lehranstalten 
für Holztechnik. 

116. Impulstechnik an höheren Lehranstalten für 
elektrische Nachrichtentechnik und Elek­
tronik. 

117. Impuls- und Regeltechnik an Fachschulen für 
Hochfrequenz- und Rundfunktechnik. 

118.Innenausbau an höheren Lehranstalten für 
Möbelbau (Möbelbau und Innenausbau). 

119. Kalkulation im Hochdruck an höheren Lehr­
anstalten für Reproduktions- und Druck­
tecknik. 

120. Kalkulation in der Reproduktionstechnik an 
höheren Lehranstalten für Reproduktions­
und Drucktechnik. 

121. Kolbenmaschinen mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Maschinen­
bau, für Maschinenbau und Schweißtech­
nik und an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Maschinenbau. 

122. Konstruktionslehre an höheren Lehranstal­
ten für Holztechnik und für Möbelbau 
(Möbelbau und Innenausbau) und an 
Fachschulen für Tischlerei und. Raum­
gestaltung und für Drechslerei, an 
Meisterschulen für Tischlerei und Raum­
gestaltung, SOWie an Meisterklassen für 
Tischlerei. 

2 
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123. Konstruktionslehre der Hochfrequenz- und 
Nachrichtentechnik mit Konstruktions­
übungen an höheren Lehranstalten für 
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik. 

124. Konstruktionslehre der Nachrichtentechnik 
und Elektronik mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für .elektrische 
Nachrichtentechnik und Elektronik und 
an höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Nachrichten­
technik. 

125. Konstruktionslehre mit Übungen an zwei­
jährigen Abiturientenlehrgängen für Ra­
diotechnik. 

126. Konstruktionslehre zur Hochfrequenz- und 
Nachrichtentechnik mit Konstruktions­
übungen an höheren technischen Lehran­
stalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Nac..h.richtentechnik. 

127. Konstruktiver Holzbau. mit Konstruktions­
übungen an höheren Lehranstalten für 
Hcliliw. -

128. Kraftfahrzeugbau mit Konstruktionsübun­
gen an höheren Lehranstalten für Ma­
schinenbau, Motoren- und Kraftfahrzeug­
bau. 

129. Laboratorium für elektrische Maschin'en an 
höheren Lehranstalten für elektrische 
Nachrichtentechnik und Elektronik. 

130. Laboratorium für elektrische Nachrichten­
technik an höheren Lehranstalten für 
elektrische Nachrichtentechnik und Elek­
tronik. 

131. Laboratorium für Elektronik und Radio­
technik an höheren Lehranstalten für 
elektrische Nachrichtentechnik und Elek­
tronik. 

132. Laboratorium für Hochfrequenz- und Nach­
richtentechnik an höheren Lehranstalten 
für Hochfrequenz- und Nachrichtentech­
nik und an höheren technischen Lehr­
-anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Nachrichtentechnik. 

133. Laboratorium für Silikattechnik an höheren 
Lehranstalten für Silikattechnik. 

134. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen mit 
Konstruktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Maschinenbau, Motoren­
und Landmaschinenbau. 

135. Latein. 

136. Lebende Fremdsprachen beziehungsweise 
lebende Fremdsprachen (einschließlich 
kaufmännischer Schriftverkehr), bezie­
hungsweise lebende Fremdsprachen (ein­
schließlich Schriftverkehr). 

137. Lebensmittelchemie an höheren Lehranstal­
ten für Biochem.ie und Schädlingsbekäp­
fung. 

138. Lehrbetrieb an der Bundesfachschule für 
Technik. 

139. Leichtbau an höheren Lehrans-talten für 
Maschinenbau, Motoren- und Kraftfahr­
zeugbau. 

140. Markscheide- und Baukunde -an höheren 
Lehranstalten für Silikattechnik. 

141. Maschinen- und Formenbau mit Konstruk­
tionsübungen an höheren Lehranstalten 
für Kunststoff technik. 

142. Maschinenelemente an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach-'~ 
richtung Landtechnik und an Fachschulen 
für Büchsenmacher und Schäfter. 

143. Maschinenelemente mit (und) Konstruk­
tionsübungen an höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten und an deren 
Sonderformen, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 

144. Maschinenkunde an höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten, an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen und an den Sonderformen 
dieser Schulen, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 

145. Maschinenkunde mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Gießerei­
technik und für Silikattechnik. 

146. MasChinenkunde und Elektrotechnik an 
höheren Lehranstalten für Weberei und 
Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei und 
für Textilchemie. 

14 7. Maschinenkunde und Maschinenzeichnen an 
höheren Lehranstalten textilkaufmänni­
scher Richtung. 

148. Maschinenkunde und technisches Zeichn,en 
an . höheren Lehranstalten für Repro­
duktions- und Drucktechnik. 

149. Maschinenkunde und Verfahrenstechnik an 
höheren Lehranstalten für technische 
Chemie, für Biochemie. und Schädlings­
bekämpfung und für Gerbereic\1emie und 
Ledertechnik. 

150. Maschinen- und Motorenkunde an höheren 
Lehranstalten für Feinwerktechnik und 
für Holzbau, sowie an Abiturientenlehr­
gängen für Weberei. 

151. Material- und Schweißnahtprüfung an höhe­
- ren Lehranstalten für Maschinenbau und 

Schweißtechnik. 

152. Mathematik an höheren land-. und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Landtechnik. 
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153. Mathematik und angewandte Mathematik an 
höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten, an gewerblichen, techni­
schen und kunstgewerblichen Fachschulen 
und an den Sonderformen dieser Schulen, 
sowie an der Bundesfachschule für Tech­
nik. 

154. Mechanik an höheren technischen und ge­
werblichen Lehranstalten, an gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen Fach­
schulen und an den Sonderformen dieser 
Schulen, sowie an der Bundesfachschule 
für Technik. 

155. Mechanik und Festigkeitslehre an betriebs­
technischen Werkmeisterlehrgängen und 
an der Bundesfachschule für Technik. 

156. Mechanische Technologie an höheren techni­
schen und gewerblichen Lehranstalten, an 
gewerblichen, technischen und kunst­
gewerblichen Fachsd1Ulen und an den 
Sonderformen dieser Schulen, sowie an der 
Bundesfachschule für Ted1lllk. 

157. Mechanische Technologie (Metalle und span­
lose Formgebung) an technisch-kauf­
männischen Abiturientenlehrgängen. 

158. Mechanische Technologie der Kunststoffe an 
höheren Lehranstalten für Kunststoff­
technik. 

159. Mechanische Technologie des Holzes an 
höheren Lehranstalten für Holztechnik. 

160. Mechanische Technologie einschließlich Werk­
zeugmaschinen an Werkmeisterschulen für 
Maschinenbau und für Elektrotechnik 
sowie an der Bundesfachschule für Technik. 

161. Mechanische Technologie und Werkzeug­
maschinen an Fachschulen für Büchsen­
macher und Schäfter. 

162. MechanisCl~e Uhren an Fachschulen für'Uhr­
macher und an Meisterschulen für Uhr­
macher. 

163. Messen, Anreißen, Vorrichtungen an betriebs­
technischen Werkmeisterlehrgängen. 

164. Meßtechnik an höheren Lehranstalten für 
Feinwerktechnik. 

165. Meß- und Prüftechnik an höheren Lehr­
anstalten für Reproduktions- und Druck­
technik und an Fachschulen für Photo­
graphie. 

166. Metallhüttenkunde an höheren Lehranstalten 
für Gießer ei technik. 

167. Metallgießereikunde an höheren Lehranstal­
ten für Gießereitechnik. 

168. Metallurgie der Metallsdlweißung an höhe­
ren Lehranstalten für Maschinenbau und 
Schweiß technik. 

169. Metallurgisch-metallographische Übungen an 
Lehranstalten für Gießerei technik. 

170. Mikrobiologie an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie und für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung. 

171. Mikrobiologisches Praktikum an höheren 
Lehranstalten für Biochemie und Schäd­
lingsbekämpfung. 

172. Mineralogie an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie, für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung und für Gerberei­
chemie und Ledertechnik. 

173. Modellbau und Dauerformen mit Konstruk­
tionsübungen an höheren Lehranstalten 
für Gießereitechnik. 

174. Nachrichtentechnik an höheren Lehranstal­
ten für Hochfrequenz und Nachrichten­
technik und an höheren technischen Lehr­
anstalten' für' Berufstätige, Fachrichtung 
Nachrichtentechnik. 

175. Nachrichtentedmik und Elektronik an höhe­
ren Lehranstalten für Elektrotechnik und 
an höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Elektrotechnik. 

176. Niederfrequenz-, Hochfrequenz-, Röhren­
. und Transistorentedmik an zweijährigen 

Abiturientenlehrgängen für Radiotechnik. 
177. Nieder- und Hochfrequenzmeßtechnik an 

höheren Lehranstalten für elektrische 
Nachrichtentechnik und Elektronik, für 
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik 
und an zweijährigen Abiturientenlehr­
gängen für Radiotechnik. 

178.0berflächentechnik und Korrosionsschutz an 
höheren Lehranstalten für Kunststoff­
technik. 

179. Organische Chemie an höheren Lehranstal­
ten für Technische Chemie, für Biochemie 
und Schädlingsbekämpfung und für 
Gerbereichemie und Ledertechnik, sowie 
an Fachschulen für Gerbereichemie und 
Ledertechnik. 

180. Organische Technologie und Untersuchungs­
methoden an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie. 

181. Organisdt-präparatives Praktikum an höhe­
ren Lehranstalten für Technische Chemie, 
für Biochemie und Schädlingsbekämpfung 
und für Gerbereichemie und Ledertechnik. 

182. Organisch-tedtnologisches Laboratorium aN. 
höheren Lehranstalten für Technische 
Chemie .. 

183. Photographisdte Fachkunde an Fachschulen 
für Photographie. 

184. Photographisme Verfahren an höheren 
Lehranstalten für Reproduktions- und 
Drucktechnik. 
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185, Physikalisch-chemisches Praktikum an höhe­
ren Lehranstalten für Technische Chemie 
und für Biochemie und Schädlingsbekämp­
fung. 

186. Physikalische Chemie an höheren Lehr­
anstalten für Technische Chemie, für Bio­
chemie und Schädlingsbekämpfung, für 
Gerbereichemie und Ledertechnik und für 
Silikattechnik. 

187. Pysiologie an höheren Lehranstalten für Bio­
chemie und Schädlingsbekämpfung; 

188. Pumpen- und Wasserkraftmaschinen mit 
Konstruktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Maschinenbau, Motoren- und 
Kraftfahrzeugbau und für Maschinenbau, 
Motoren- und Landmaschinenbau. 

189. Qualitative und quantitative Analysen mit 
Übungen an höheren Lehranstalten für 
Gießereitechnik. 

190. Radiotechnik an Fachschulen für Starkstrom­
technik. 

191. Radiotechnische Konstruktionslehre an zwei-
jährigen Abiturientenlehrgängen für 
Radiotechnik. 

192. Radiotechnische Konstruktionsübungen an 
zweijährigen Abiturientenlehrgängen für 
Radiotechnik. 

193. Radiotechnisches Laboratorium an zwel-
. jährigen Abiturientenlelirgängen für 

Radiotechnik. 
194. Rohstoff- und Werkstoffkunde an höheren 

Lehranstalten für Gießereitechnik. 
195. Schädlingskunde an höheren Lehranstalten 

für Biochemie und Schädlingsbekämpfung. 

196. Schalung und Rüstung an Bauhandwerker­
schulen für Zimmerer. 

197. Schweiß technik und Stahlbau an höheren 
Lehranstalten Hir Maschinenbau und für 
Maschinenbau und Schweißtechnik. 

198. Sender-, Fernseh-, Höchstfrequenz- und 
und Regelungstechnik, angewandte Elek­
tronik an zweijährigen Abiturientenlehr­
gängen für Radiotechnik. 

199. Silikathüttenkunde an höheren Lehranstal­
ten für Silikattechnik. 

200. Silikattechnisches Fachrechnen an höheren 
Lehranstalten für Silikattechnik. 

201. Slowenisch am Bundesrealgymnasium für 
Slowenen. 

202. Städtischer Tiefbau an höheren Lehranstalten 
für Tiefbau. 

203. Stahlbau und konstruktiver Holzbau an 
Lehranstalten für Hochbau und für Tief­
bau und an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Hochbau. 

204. Stahlbeton an Bauhandwerkerschulen für 
Maurer. 

205. Stahlbetonbau an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau, für Tiefbau und 
an höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Hochbau. 

206. Starkstromtechnik an zweijährigen Abitu­
rientenlehrgängen für Radiotechnik. 

207. Statik an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau, für Tief­
bau und an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Hochbau, sowie an Bauhandwerkerschulen 
für Maurer, für Zimmerer und für Stein­
metzen. 

208. Stöchiometrie an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie, für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung und für Gerberei­
chemie und Ledertechnik. 

209. Strömungsmaschinen für Fliissigkeiten mit 
Konstruktionsübungen an höheren Lehr­
anstalten für Maschinenbau, für Ma­
schinenbau und Schweißtechnik und an 
höheren technischen Lehranstalten für 
Berufstätige, Fachrichtung Maschinenbau. 

210. Technische Optik an höheren Lehranstalten 
für Feinwerktechnik. 

211. Technisches Englisch an technisch-kaufmänni­
schen Abiturientenlehrgängen. 

212. Technisches Zeichnen und Fachzeichnen an 
höheren Lehranstalten für Holztechnik. 

213. Technisch-k~ufmännisches Rechnen an tech-
nisch-kaufmännischen Abiturientenlehr-
gängen. 

214. Technologie der Appretur an höheren Lehr­
anstalten für Weberei und Spinnerei, für 
Textilchemie und an Abiturientenlehr­
gängen für Weberei, sowie· an höheren 
Lehranstalten textilkaufmännischer Rich­
tung. 

215. Technologie der Appretur und Ausrüstung 
von Wirk- und Strickwaren an höheren 
Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei. 

216. Technologie der' Brennstoffe, Feuerungs­
technik an höheren Lehranstalten für 
Silika ttechnik. 

217. Technologie der Spinnerei an höheren Lehr­
anstalten für Weberei und Spinnerei, für 
Wirkerei und Strickerei und an Abturien­
tenlehrgängen für Weberei, sowie an höhe­
ren Lehranstalten textilkaufmännisdler 
Richtung. ' 

218. Technologie der Weberei an höhere Lehr­
anstalten für Weberei und Spinnerei und 
an Abiturientenlehrgängen für Weberei. 
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219. Technologie der Wirkerei und Strickerei an 
höheren Lehranstalten für Wirkerei und 
Strickerei und an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännischer Richtung. 

220. Technologie des Glases an Glasfachschulen. 
221. Technologie und Materialienkunde an zwei-

jährigen Abiturientenlehrgängen für 
Radiotechnik. 

222. Technologische übungen an höheren Lehr­
anstalten für Silikattechnik. 

223. Textiltechnologie an FachsdlUlen für Muster­
zeichnen. 

224. Tiefbaukunde an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, für Holzbau und an höheren 
technischen Lehranstalten für Berufs­
tätige, Fachrichtung Hochbau. 

225. Unterrrichtsgegenstände der Sonderkurse für 
Elektrotechnik. 

226. Verbrennungskraftmaschinen und Verdich­
ter mit Konstruktionsübungen an höheren 
Lehranstalten für Maschinenbau, Motoren­
und Kraftfahrzeugbau und für Maschinen­
bau, Motoren- und Landmaschinenbau. 

227. Verfahrenstechnik und Laboratoriums­
übungen an höheren Lehranstalten für 
Silikattechnik. 

228. Verkehrswegebau an höheren Lehranstalten 
für Tiefbau. 

229. Vermessungskunde an höheren Lehranstal­
ten für Hochbau, für Holzbau, für Tief­
bau und an höheren technischen Lehr­
anstalten für Berufstätige, Fachrichtung 
Hochbau. 

230. Vermessungskunde, Wege- und Wasserbau 
an höheren Lehranstalten fnr Holztechnik 
und an Bauhandwerkerschulen für Maurer 
und für Zimmerer. 

231. Vorrichtungsbau mit Konstruktionsübungen 
an höheren Lehranstalten für Werkzeug­
und Vorrichtungsbau. 

232. Waffenlehre an Fachschulen für Büchsen­
macher und Schäfter. 

233. Wärmebehandlung und Schweißen an be­
,triebstechnischen Werkmeisterlehrgängen. 

234. Wärmetechnische Anlagen und Betriebs­
laboratorium an höheren Lehranstalten für 
Silikattechnik. 

235. Wasserbau mit Konstruktionsübungen an 
höheren Lehranstalten für Holzbau. 

236. Werkstoffprüfung mit Übungen an höhe~en 
Lehranstalten für Gießereitechnik. 

237. Werkzeugbau mit Konstruktionsübungen an 
höheren Lehranstalten für Werkzeug- und 
Vorrichtungsbau. 

238. Werkzeuge und Werkzeugmaschinen an 
technisch-kaufmännischen - Abiturienten­
lehrgängen. 

239. Werkzeuglehre an betriebstechnischen Werk­
meister lehrgängen. 

240. Werkzeugmaschinen an höheren Lehranstal­
ten für Maschinenbau, für Maschinenbau, 
Motoren- und Kraftfahrzeugbau, für 
Maschinenbau, Motoren- und Land­
maschinenbau, für Maschinenbau und 
Schweißtechnik, für Feinwerktechnik; für 
Kunststoff technik und an höheren tedl­
nischen Lehranstalten für Berufstätige, 
Fachrichtung Masdlinenbau. 

241. Werkzeugmaschinen mit Konstruktions­
übungen an höheren L~hranstalten für 
Betriebstechnik und an der Bundesfach­
schule für Technik. 

242. Werkzeugmaschinenbau mit Konstruktions­
übungen an höheren Lehranstalten für 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau. 

243. Werkzeug- und Maschinenkunde an höheren 
Lehranstalten für Möbelbau (Möbelbau 
und Innenausbau). 
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Anlage 2 
Lehrverpflichtungsgruppe II 

1. Bauzeichnen an Bauhandwerkerschulen für 
Maurer. 

2. Betriebswirtschaftslehre an höheren Lehr­
anstalten für Weberei und Spinnerei, für 
Wirkerei und Strickerei, für Textilchemie, 
für Technische Chemie, für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung und für Gerberei­
chemie und Ledertechnik. 

3. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung an 
höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, Fachrichtungen Landwirt­
schaft, Wein- und Obstbau, Gartenbau 
und Landtechnik. 

4. Bindungslehre an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei, für Wirkerei und 
Strickerei und an Abiturientenlehrgängen 
für Weberei. 

5. Bindungslehre und Dekomposition an Fach­
schulen -für Musterzeichnen, für Textil­
handwerk, Fachrichtung Weberei und an 
Meisterschulen für Textilhandwerk, Fach­
richtung Weberei. 

6. Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre an 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe. 

7. Buchhaltung an der Bundesfachschule für 
Technik (Sonderform der Handelsschule). 

8. Chemie und angewandte Chemie an höhe­
ren technischen und gewerblichen Lehr­
anstalten, an gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Fachschulen und 
an den Sonderformen dieser Schulen. 

9. Chemie und chemische Technologie an 
höheren Lehranstalten für Holztechnik 
und an der Bundesfachschulefür Technik. 

10. Chemie und Mat~rialkunde an Fachschulen 
für Keramik und Ofenbau und für Ge­
brauchsgraphik. 

11. Darstellende Geometrie, soweit dieser 
Unterrichtsgegenstand nicht in die Lehr­
verpflichtungsgruppe I fällt. 

12. Dekomposition an höheren Lehranstalten 
für Wirkerei und Strickerei und an Abi­
turientenlehrgängen für Weberei. 

13. Dekomposhion und Warenkunde an höhe­
ren ~ehranstalten für Weberei und Spin­
nereI. 

14. Deutsch und kaufmännischer Schriftverkehr 
an der Bundesfachschule für Technik. 

15. Forstliche Arbeitslehre II an Bundesförster­
schulen. 

16. Grundlagen der Technologie der Weberei an 
höheren Lehranstalten textilkaufm~lnni­
scher Richtung. 

17. Kaufmännische Betriebskunde und Schrift­
verkehr an höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe. 

18. Kaufmännischer' Schriftverkehr an Handels­
akademien und Handelsschulen, an .den 
Sonderformen dieser Schulen und an den 
vierjährigen höheren Lehranstalten für 
wirtschaftlid1e Frauenberufe, sowie an der 
Bundesfachschule für Technik (Handels­
schule und Sonderformen). 

19. Kaufmännischer Schriftverkehr, Geschäfts­
und Betriebsbuchhaltung an den tedmiseh­
kaufmännischen Abiturientenlehrgängen. 

20. Kaufmännischer Schriftverkehr in einer 
lebenden Fremdsprache an Abiturienten­
lehrgängen an Handelsakademien und an 
Abiturientenlehrgängen für Berufstätige 
an Handelsakademien. 

21. Kaufmännischer Schriftverkehr und Ver­
tragstechnik an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännischer Richtung. 

22. Kaufmännisches Rechnen an Handelsaka­
demien, Handelsschulen und an den Son­
derformen dieser Schulen, an höheren 
Lehranstalten textilkaufmännischer Rim­
tung und an Abiturientenlehrgängen für 
Weberei sowie an der Bundesfachschule 
für Technik (Handelsschule und Sonder­
form). 

23. Mathematik, beziehungsweise Mathematik 
(einschließlich Wirtsdtaftsma thema tik), 
beziehungsweise Mathematik und Geo­
metrisches Zeichnen, beziehungsweise 
Mathematik, Geometrisches Zeichnen, so·­
weit diese Unterrichtsgegenstände nimt in 
die Lehrverpflichtungsgruppe I fallen. 

24. Neumustern an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei und für Wirkerei 
und Strickerei. 

25. Neumustern und webtechnische Kalkulation 
an höheren Lehranstalten textilkaufmän­
nismer Richtung. 

26. Pädagogik und Psychologie an berufspädago­
gischen Lehranstalten. 

27. Physik und angewandte Physik an höheren 
technischen und' gewerblichen Lehranstal­
ten, an gewerblimen, technischen und 

. kunstgewerblichen Fachschulen und an 
den Sonderformen dieser Schulen, sowie 
an der Bundesfachschule für Technik. 

28. Rechnen an Bundesförsterschulen. 
29. Rechnen, Kalkulation und Buchführung an 

v;.erjährigen höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe. 

30. TextiIwarenkunde an höheren Lehranstal­
ten für Textild1emie. 

31. Wirtschaftliches Rechnen an höheren Lehr­
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe. 

32. Wirtschaftsmathematik an Abiturienteh­
lehrgängen an Handelsakademien und 
Abiturientenlehrgängen für Berufstätige 
an Handelsakademien. 
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Anlage 3 

Lehrverpflichtungsgruppe III 

1. Allgemeine Rechtskunde an der Bundesfach­
schule für Technik. 

2. Allgemeine Warenkunde und mechanische 
Technologie an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännischer Richtung. 

3. Almwirtschaft . an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Landwirtschaft. 

4. Angewandte Typographie an Meisterklassen 
für Gebrauchsgraphik. 

5. Anatomie an Fachschulen für gewerbliche 
Holz- und Steinbildhauerei, für künst­
lerische Wandgcstaltung, für angewandte 
Malerei, für dekorative Gestaltung und 
für Gebrauchsgraphik und an Meister­
'schulen für Bildhauerei und für Malerei. 

6. Anstands- und Gesundheitslehre an Hotel­
fachschulen und Gastgewerbefachschulen. 

7. Arbeitshygiene und Unfallverhütung an 
höheren technischen und gewerblichen 

..Lehranstalten und an gewerblichen tech­
nischen und kunstgewerblichen Fach­
schulen, an den Sonderformen dieser 
Schulen, sowie an der Bundesfachschule 
für Technik. 

8. Arbeitskunde an der Bundesfachschule für 
Technik. 

9. Arbeits- und Sozialrecht an der Bundesfach­
schule für Technik. 

10. Arbeitstechnik und 
. Fachschulen für 
Ledertechnik. 

Energiewirtschaft an 
Gerbereichemie und 

11. Bauernwaldbetreuung an Bundesförster­
schulen. 

12. Baukunde an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten. 

13. Baumschulwesen an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fadl·· 
ridnung Gartenbau. 

14. Beratungslehre am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 

15. Berufskunde an Familienhelferinnenschulen. 

16. Betrieblicher Schriftverkehr an betriebs­
technischen Werkmeister lehrgängen. 

17. Betriebsabrechnung an höheren Lehranstal­
ten für Reproduktions- und Drucktech­
nik. 

18. Betriebskunde an der Bundesfachschule für 
Technik. 

19. Betriebs- und Rechtskunde an höheren tech­
nischen und gewerblichen Lehranstalten, 
an den Sonderformen dieser Schulen und 
an der Bundesfachschule für Technik. 

20. Betriebswirtschafts- und Rechtskunde an 
gewerblichen, technischen. und kunst­
gewerblichen Fachschulen und an deren 
Sonderformen, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 

21. Betriebswirtschaftslehre an den Fadls·chulen 
für Photographie, für Gerbereichemie und 
Ledcrtedmik, für Damenkleiderkonfekt­
tion und für Herrenkleiderkonfektion, 
sowie an der BundesfachsdlUle für Tech­
nik. 

22. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung 
an höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten, Fachrichtung land­
wirtschaftliche Frauenberufe. 

23. Bicnenkunde an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tungen Landwirtschaft, Wein- und Obst­
bau und Gartenbau. 

24. Biologie an Lehranstalten für gehobene 
Sozialberufe. 

25. Botanik an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten. 

26. Bodenkunde an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstal ten. 

27. Buchführung an Meisterklassen für Uhr­
mamer. 

28. Buchhaltung an gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Famsdiulen und 
an den Sonderformen dieser Smulen, an 
Fachschulen für wirtsmaftliche Frauen­
berufe und an Hauswirtsmaftsschulen. 

29. Buchhaltung und forstliches Kanzleiwesen 
an Bundesförsterschulen. 

30. Buchhaltung und kaufmännische Kalkula~ 
tion an der Bundesfachschule für Technik. 

31. Buchhaltung und Korrespondenz an Abi­
turientenlehrgängen für Weberei. 

32. Bürotechnik an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännis·mer Rimtung, an Han­
delsakademien und Handelsschulen und 
an deren Sonderformen, sowie an der 
Bundesfamschule für Technik. 

33. Chemie. 
34. Chemie der Moste und Weine an höheren 

land- und forstwirtsmaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung Wein- und Obst· 
bau. 

35. Chemisches Praktikum an höheren techni­
schen und gewerblichen Lehranstalten. 

36. Deutsch (Kinder- und Jugendliteratur) an 
Bildungsanstalten für Erzieher. 
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37. Düngerlehre an höheren land- und forst- ' 
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Gartenbau. 

38. Einführung in die Forstwirtschaft an Bun­
desförsterschulen. 

39. Einführung in medizinische Fachgebiete an 
Lehranstalten für gehobene Sozialberufe. 

40. Einführung in die Pädagogik an Lehranstal­
ten für gehobene Sozialberufe. 

41. Einführung in die Philosophie und in die I 
angewandte Psychologie an höheren Lehr­
anstalten textilkaufmännischer Richtung. 

42. Einführung in die Psychiatrie an Lehr­
anstalten für gehobene Sozialberufe. 

43. Einführung in die Psychologie an Lehr-
anstalten für gehobene Sozialberufe. I 

44. Einführung in rechtskundliehe Fachgebiete 
an Lehranstalten für gehobene Sozial- 'I 

berufe. 
45. Einführung in die Soziologie am Bundes- 'I 

seminar für das Landwirtschaftliche Bil-
dungswesen. ' 

46. Einführung in die Sozialphilosophie an 
Lehranstalten für gehobene Sozialberufe. ' 

47. Einführung in soziologisch-ökonomische 
Fachgebiete an Lehranstalten für ge­
hobene Sozialberufe. 

48. Einführung in soziologisch-ökonomische 
Grundfragen an berufspädagogischen 
Lehranstalten. 

49. Elektrotechnik an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Landtechnik. 

50. Englische Konversation und literaturkund­
liche Obungenan höheren Lehranstalten 
für wirtschaftliche Frauenberufe. 

51. Entwurf- und Fachzeichnen an den Fach­
schulen für Textilhandwerk, Fachrichtung 
Weberei und an den Meisterklassen für 
Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei 
und Stickerei. 

52. Ernährungslehre an höheren land- uno 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung landwirtschaftliche Frauenberufe. 

53. Erziehungslehre an wirtschaftskundlichen 
Realgymnasien für Mädchen, an Fach­
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe 
und am Bundesseminar für das landwirt­
schaftliche Bildungswesen. 

54. Erziehungslehre einschließliCh PsyChologie 
an Bildungsanstalten für Erzieher und an 
vierjährigen höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe. 

55. Erziehungslehre und allgemeine Psychologie 
an Familienhelferinnenschulen. 

56. FaChrechnen an Fachschulen für Textilhand­
werk, Fachrichtungen Weberei und Stik­
kerei, sowie an Meisterschulen für Textil­
handwerk, Fachrichtung Weberei. 

57. Fach- und Wirtschaftsrechnen an der Bundes­
fachschule für Technik. 

58. Fachzeichnen an den Fachschulen für Metall­
bearbeitung, für Büchsenmacher und 
Schäfter, für Starkstromtechnik, für 
Hochfrequenz- und Rundfunktechnik, für 
Uhrmacher, für Musterzeichnen, für 
Steinmetzerei und für Zimmerer, an 
Glasfachschulen, an Werkmeistersehulen 
für Maschinenbau und für Elektroteehnik, 
an Meisterklassen für Tischler und für 
Uhrmaeher, an Bauhandwerkersehulen 
für Zimmerer und für Steinmetzen, sowie 
an der Bundesfachsehule für Teehnik. 

59. Fachzeichnen und Entwurfslehre an der 
Bundesfachsehule für Technik. 

60. Farblehre an Fachschulen für künstlerische 
Wandgestaltung, für angewandte Malerei, 
für dekorative Gestaltung, für Gebrauchs­
graphik, für Textilhandwerk, Fachrich­
tungen Weberei und Stickerei, an Meister­
klassen für künstlerische Wandgestaltung 
und an Meisterschulen für das Malerhand­
werk. 

61. Farb- und Formenlehre an Meisterschulen 
für Malerei. 

62. Fe1dmessen an höheren land- und forstwirt­
sehafdichen Lehranstalten. 

63. Feldmessen und Meliorationen an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten. 

64. Film- und Bildgeräte am Bundesseminar für 
das landwirtschaftliehe Bildungswesen. 

65. Film- und, Fernsehseminar an Bildungs­
anstalten für Erzieher. 

66. Fischerei an Bundesförstersehulen. 
67. Form und Farbe an höheren Lehranstalten 

für Möbelbau (Möbel bau und Innenaus­
bau) .. 

68. Forstbotanik an Bundesförsterschulen. 
69. Forstliche Arbeitslehre I an Bundesförster­

sehulen. 
70. Forstliche Baukunde an Bundesförster­

schulen. 
71. Forstnutzung I und Forstnutzung 11 (Säge-

werkskunde) an Bundesförsterschulen. 
72. Forstschutz an Bundesförsterschulen. 
73. Forstvermessung an Bundesförsterschulen. 

74. Forstwirtschaft an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fach.rieh­
tung Landwirtschaft. 

75. Forstwirtschaftslehre an höheren Lehr­
anstalten für Holztechnik. 

76. Fremdenverkehrslehre an Gastgewerbefach­
schulen und Handelsakademien. 

77. Fremdenverkehrslehre und Werbung an 
Hotelfachschulen. 
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78. Garten- und Gemüsebau an höheren land: [101'. Gesundheitslehre und Arbeitshygiene an 
und forstwirtscrraftlichen Lehranstalten, I Hauswirtschaftsschulen, an Fachschulen 
Fachrichtung Wein- und Obstbau. für wirtschaftliche Frauenberufe, an ge-

79. Gal·tentechnik an höheren land- und forst·· werblichen, technischen und kunstgewerb-
wirtschaftlichen Lehranst;l.lten, Fachrich- lichen Fachschulen und deren Sonder-
richtung Gartenbau. formen. 

80. Garten- und Landschaftsgestaltung an höhe- 102. Getränkekunde an Hotelfachschule~ und 
ren land- und forstwirtschaftlichen Lehr- Gastgewerbefachschulen. 
anstalten, Fachrichtung Gartenbau. 103. Grundfragen der Soziologie an höheren 

81. Garten- und Obstbau an höheren land- und Lehranstalten textilkaufmännischer Rich-
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach- tung. 
richtung landwirtschaftliche Frauenberufe. 104. Grundlagen der Forsteinrichtungen an Bun-

82. Gastgewerbliche Betriebslehre an Gast- desförsterschulen. 
gewerbefachschulen. 105. Handelskunde und Schriftverkehr an höhe-

83. Gehölzkunde an höheren land- und forst:· ren land- und forstwirtschaftlichen Lehr-
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich- anstalten. 
tung Gartenbau. 106. Hauswirtschaftliche Betriebskunde an vier-

84. Gemüsebau an höheren land- und forstwirt- jährigen höheren Lehranstalten für wirt-
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung schaftliche Frauenberufe. 
Gartenbau. 

85. Gemüse- und Blumenzüchtung an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung Gartenbau. 

86. Geographie. 
87. Geographie (einschließlich Wirtschaftsgeo­

graphie) an Handelsschulen und an der 
. Bundesfachschule für Technik. 

88. Geographie und Wirtschaftskunde. 
89. Geographie und Wirtschaftskunde (ein­

schließlich Wirtschaftsgeographie) an 
höheren Lehranstalten textilkaufmänni­
scher Richtung und an Handelsakademien. 

90. Geologie und Bodenkunde an höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten. 

91. Gerbstofflehre an F<lchschulen für Gerberei­
chemie und Ledertechnik. 

92. Geschichte. 
93. Geschichte der Mode an Klassen für Modell­

arbeit für Damenkleidermacher und 
Wäsche>yarenerzeuger. 

94. Geschichte der Pädagogik am Bundesseminar 
für das landwirtschaftliche Bildungswesen. 

95. Geschichte des österreichischen Schulwesens 
an berufspädagogischen Lehranstalten. 

96. Geschichte und Sozialkunde. 

97. Geschichte und Sozialkunde (einschließlich 
Wirtschaftsgeschichte) an höheren Lehr­
anstalten textilkaufmännischer Richtung 
und an Handelsakademien. 

98. Gesetzeskunde an Bundesförsterschulen. 

99. Gesteinskunde an Bundesförstersd1ulen. 

100. Gesundheitslehre an Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen und für Erzieher, an 
Haushaltungssd1Ulen, an Familienhelfe­
rinnenschulen und an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten. 

107. Heilpädagogik an Bildungsanstalten für Er-
zieher. 

J 08. Holzmeßkunde an Bundesförsterschulen. 
109. Hotelbetriebslehre an Hotelfachschulen. 
110. Jagd- und Fischereiwesen an höheren land­

und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Fachrichtung Landwirtschaft . 

111. Jugendkunde am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 

112. Kaufmännische Betriebsführung an Klassen 
für Modellarbeit für Damenkleidermacher 
und Wäschewarenerzeuger. 

113. Kaufmännische Betriebskunde an Handels­
akademien und Handelsschulen' und an 
den Sonderformen dieser Schulen sowie 
an der Bundesfachschu'le für Technik 
(Handelsschule und Sonderform). 

114. Kaufmännische Betriebskunde (einschließlich 
Betriebswirtschaftslehre) an höheren Lehr­
anstalten textilkaufmännischer Richtung. 

115. Kaufmännischer Schriftverkehr an Fach­
schulen für Damenkleidermacher, für 
Herrenkleidermacher, für Wäschewaren­
erzeuger, für Modisten und für Kunst­
sticker, an Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe, an Hauswirtschaftsschulen 
und an Meisterklassen für Uhrmacher. 

116. Kaufmännischer Schriftverkehr und Buch­
haltung an höheren Lehranstalten für 
Reproduktions- und Drucktechnik. 

117. Kellerwirtschaft an höheren land- und for5t­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Wein- und Obstbau. 

118. Kinderpflege an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung landwirtschaftliche Frauenberufe. 

119. Kinder- und Jugendliteratur an Bildungs­
anstalten für Erzieher. 

672 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 30

www.parlament.gv.at
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120. Kinematographie an Fachschulen für Photo­
graphie. 

121. Kleintierzucht an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung landwi,rtschaftliche Frauenberufe. 

122. Konversation als Ergänzung des Unterrich­
tes in einer lebenden Fremdsprache an 
Bundeserzieh ungsanstal ten. 

123. Kulturgeschichte an Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen, an Meiste'rklassen für 
Uhrmacher und an vierjährigen höheren 
Lehranstalten für wirtschaftliche Frauen­
berufe. 

124. Kulturkunde der Familie an Familienhelfe­
rinnenschulen. 

125. Kunstformenlehre an höheren Lehranstalten 
für Möbelbau (Möbelbau und Innenaus­
bau). 

126. Kurzschrift in einer lebenden Fremdsprache. 
127. Laboratorium an höheren Lehranstalten für 

Textilchemie. 
128. Landmaschinenkunde an höheren land- und 

forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung Landtechnik. 

129. Land- und Almwirtschaft an Bundesförster­
schulen. 

130. Landwirtschaftliche Publizistik am Bundes­
seminar für das 
dungswesen. 

landwirtschaftliche Bil-

131. Landwirtschaftliches Organisations- und För­
derungswesen am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 

132. Landwirtschaftslehre an Lehrerbildungs­
anstalten. 

133. Layout an Fachschulen und Meisterklassen 

.141. Maschinenzeichnen an betriebstechnischen 
Wer kmeisterlehrgängen. 

142. Materialienkunde an, Fachschulen für Ma­
schinstickerei und an Meisterklassen für 
Maschinsticker. 

143. Materialienkunde und Textilchemie an 
berufspädagogischen Lehranstalten, an 
Fachschulen für Damenkleidermacher, für 
Herrenkleidermacher, für Modisten, für 
Kunststicker und' für Wäschewaren .. 
erzeuger und an Meisterklassen für 
Damenkleidermacher, für Herrenkleider­
macher, für Wäschewarenerzeuger und für 
Kunststicker. 

144. Materialienlehre an Fachschulen für Damen­
kleiderkonfektion und für Herrenkleider­
konfektion ... 

145. Materialkunde an höheren Lehranstalten 
für Möbelbau (Möbelbau und Innen­
ausbau), an Fachschulen für Steinmetzerei, 
für Holz- und Steinbildhauerei, für Zim­
merer, für Tischlerei und Raumgestaltung, 
für Drechslerei, für künstlerische Wand .. 
gestaltung, für angewandte M~lerei, für 
Musterzeichnen, für gestaltendes Metall­
handwerk und für dekorative Gestaltung, 
an Meisterschulen für Bildhauerei, für 
Tisch~erei und Raumgestaltung, für ge­
staltendes Metallhandwerk, für Keramik 
und Ofenbau und für Mode, an Meister­
klassen für dekorative Gestaltung und für 
Tischler, an Bildungsanstalten für Arbeits­
lehrerinnen, und an der Bundesfachschule 
für Technik. 

146. Materialkunde und Maltechniken an Meister­
schulen für Malerei. 

für Gebrauchsgraphik. 147. Materialkunde und Technologie an Fach-
134. Lebens- und Familienkunde an höheren schulen und an Meisterschulen für Textil-

land- und forstwirtschaftlichen Lehr- handwerk, Fachrichtungen Weberei und 
anstalten, Fachrichtung landwirtschaftliche ' Stickerei. 
Frauenberufe. . 148. Materiallehre an höheren Lehranstalten für 

135. Lebenskunde an höheren Lehra~sta!ten und I Wirkerei und Strickerei, an höheren Lehr-
an Fachschulen für wirtschaftliche Frauen- anstalten textilkaufmännnischer Richtung 
berufe und an Lehranstalten für gehobene und an Abiturientenlehrgängen für We-
Sozialberufe. berei. 

136. Lebenskunde einschließlich (und) Erziehungs- 149. Materiallehre und Mikroskopie an höheren 
lehre an Haushaltungsschulen und Haus- Lehranstalten für Weberei und Spinnerei. 
wirtschaftsschulen, an Fachschulen für 150 M ch'k h"h I d d f . . . ' e am an 0 eren an - un orstwlrt-
DamenkleIdermacher, Herrenklelderma- ch f I'ch" L h I F h' h .. , s a t I eil e ransta ten, ac nc tung 
eher, Waschewarenerzeuger, Modlsten und L dt ch 'k 
K 'ck d d '. kl an e ll1 . unstst! er un. an eren MeIster assen. 

-137. Lernhilfe an Bildungsanstalten für Erzieher. 

138, Literaturpflege. 

139. Lohnverrechnung an der Bundesfachschule 
für Technik. 

140. Maschinenkunde an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten und an 
Bundesförsterschulen. 

151. Meliorationen an höheren land- und forst-
wirtschaftlichen Lehranstalten. 

152. Menschenführung, Sozialgesetzgebung, Ar­
beitshygiene . und Unfall verhütung an 
betriebstechnischen Werkmeisterlehr­
gängen. 

153. Methodik der Sozialarbeit an Lehranstalten 
für gehobene Sozialberufe. 
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154. Met?odik de~ landwirtschaftlich~n und hau~-1174. Pflanzenbau, Pflanzenzüchtung und Pflanzen-
wlrtschaftltchen Fachunternchtes mit schutz an höheren land- und forstwirt-
schulpraktischen übungen am Bundes- schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
seminar für das landwirtschaftliche Bi!- Landwirtschaft. 

dungswesen. 175. Pflanzenkulturen unter Glas an höheren 
155. Methodik mit schulpraktischen übungen an land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

berufspädagogischen Lehranstalten. anstalten, Fachrichtung Gartenbau. 
156. Mikroskopie und Warenkunde an Fach- 176. Pflanzeriproduktionslehre an höheren land-

schulen für Gerbereichemie und Leder- und forstwIrtschaftlichen Lehranstalten, 
technik. Fachrichtung Landtechnik. 

157. Milchwirtschaft an höheren land- und forst- 177. Pflanzenschutz an höheren land- und font-
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fach- wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich-
richtungen Landwirtschaft und landwirt- tungen Wein- und Obstbau und Garten-
schaftliehe Frauenberufe. bau. 

158. Mineralogie und Geologie an höheren land- 178. Philosophischer Einführungsunterricht. 
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten. 179. Photogr~phik an Fachschulen und Meister-

159. Nahrungsmittelkunde an höheren land- und klassen für Gebrauchsgraphik. 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach- 180. Physik. 
richtung landwirtschaftliche Frauenberufe, 181. Physik und Wetterkunde an höheren land-
und an Hotelfachschulen. und forstwirtschaftlichen Lehranstalten. 

160. Nahrungsmittel- und Speisenkunde an Gast- 182. Physikalisch-chemische Untersuchungsmetho-
gewerbefachschulen. den an Fachschulen für Gerbereichemie 

161. Naturgeschichte.und Ledertechnik. 
162. Naturkunde. 183. Physikalisches Praktikum an höheren tech-
163. Naturkundliches Seminar mit praktischen nischen und gewerblichen Lehranstalten. 

übungen an Bildungsanstalten für Er- 184. Psychologie am Bundesseminar für das land-
zieher. wirtschaftliche Bildungswesen. 

164. Naturlehre an Bundesförsterschulen und an 185. Psychologie und Erziehungslehre an Frauen-
der Bundesfachschule für Technik. oberschulen und an höheren Lehranstalten 

165. Naturwissenschaftliches Seminar an berufs- für wirtschaftLiche Frauenberufe. 
pädagogischen Lehranstalten. 186. Raumgestaltung an Meisterschulen für Tisch-

166. Obstbau an höheren land- und forstwirt- lerei und Raumgestaltung. 
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtungen 187. Rebenzüchtung an höheren land- und forst-
Landwirtschaft, Wein- und Obstbau und wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich-
Gartenbau. tung Wein- und Obstbau. 

167. Obstbau und Sortenkunde an höheren land- 188. Rechnen an Haushaltungsschulen und an der 
. und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Bundesfachschule für Technik. 

Fachrichtungen Wein- und Obstbau und 
Gartenbau. 

168. Obst- und Gemüsebau an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung Landwirtschaft. 

169.0bst- und Gemüseverwertung an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal­
ten, Fachrichtungen Wein- und Obstbau 
und Gartenbau. 

170. Organisationslehre der Beherbergungs- und 
Verpflegungsbetriebe an höheren Lehr­
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe. 

171. Originalgraphik an Fachschulen und Meister­
klassen für Gebrauchsgraphik. 

172. Pädagogik an Lehrerbildungsanstalten, sowie 
an Bildungsanstalten für Kindergärtne­
rinnen und für Arbeitslehrerinnen. 

173. Pflanzenbau an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtungen 
Landwirtschaft, Landtechnik, Wein- und 
Obstbau und landwirtsdlaftliche Frauen­
berufe. 

189. Rechnen, Kalkulation und Buchhaltung ein­
schließlich kaufmännischer Schriftverkehr 
an Meisterklassen für Damenkleider­
macher, für Herrenkleidermacher, für 
Wäschewarenerzeuger, für Kunststicker 
und für Maschinsticker. 

190. Rechnen und Kalkulation an Hotelfach­
schulen und an Gastgewerbefachschulen. 

191. Rechnen und Wirtschaften an Familienhelfe­
rinnenschulen. 

192. Rechnungswesen der Fertigungsbetriebe an 
berufspädagogischen Lehranstalten. 

193. Rechtskunde an Bildungsanstalten . für 
Kindergärtnerinnen, an höheren Lehr­
anstalten für Technische Chemie und für 
Reproduktions- und Drucktechnik, an 
Fachschulen für Gerbereichemie und 
tedertechnik, an Hotelfachschulen und 
an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, sowie an der Bundesfach­
schule für Technik. 
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194. Rechtslehre an höheren Lehranstalten für 
Weberei und Spinnerei, für Wirkerei und 
Strickerei, für Textilchemie, an höheren 
Lehranstalten textilkaufmännischer Rich­
tung, an Fachschulen für Photographie 
und an Handelsakademien. 

1 95. Religion. 
! 96. Reproduktionstechnik an Fachschulen für 

Photographie. _ 
197. Reproduktions- und Drucktechnik an Fach-

s~ulen für Gebrauchsgraphik. ' 
198. Säuglingspflege an Familienhelferinnen-

schulen. 

199. Sdmittzeimnen 
Lehranstalten. 

an berufspädagogischen 

200. Smriftverkehr an Hotelfachschulen und 
an' Gastgewerbefachschulen. 

201. Schulhygiene an Lehrerbildungsanstalten. 

202. SdlUlremtskunde 
Lehranstalten. 

an berufspädagogisroen 

203. Seminar für die Befähigung zum landwirt­
sdlaftlimen Lehr- und Förderungsdienst 
am Bundesseminar für das landwirtschaft­
liche Bildungswesen. 

204. Seminar für Sozialarbeit an Lehranstalten 
für gehobene Sozialberufe. 

210. Staatsbürgerkunde einschließlidl Rechtslehre 
an höheren Lehranstalten für wirtschaft­
liche Frauenberufe und an Handelsschulen, 
sowie an der Bundesfachsd1Ule für 
Tedmik. 

211. Staatsbürgerkunde, Rechtslehre an Handels­
akademien und an deren Sonderformen. 

212. Staatsbürgerkunde und Rechtskunde' an 
höheren Lehranstalten und an Fachschulen 
für wirtschaftliche Frauenberufe, an Fach­
schulen und Meisterklassen für Damen-· 
kleidermacher , für Herrenkleidermacher , 
für Wäschewarenerzeuger, für Modisten 
und für Kunststicker und an Meister­
klassen für Uhrmacher und für Maschin-
sticker. 

213. Standortkunde an Bundesförsterschulen. 

214. Staudenkunde an höheren land- und forst-
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fach-
richtung Gartenbau. 

215. Steuerkunde an der Bundesfachschule für 
Technik. 

216. Steuerlehre an höheren Lehranstalten textil­
kaufmännischer Richtung. 

217. Steuerwesen an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten. 

218. Stickereizeidmen 
Masminsticker. 

an Fachschulen für 
205. Seminarien in theoretismen Fadlgebieten für 

das Lehramt in: 
219. Tariflehre an Fad1schulen für Maschin­

und a) Ernährungslehre, Lebensmittel­
Diätkunde, 

stickerei und an Meisterklassen ,für 

b) Gesundheitslehre, 
c) Organisationslehre für Beherber­

gungs- und Verpflegungs betriebe, 
Hauswirtsmaftlidle Betriebskunde 

an berufspädagogischen Lehranstalten für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterrimt. 

206. Sozialkunde an Bildungsanstalten für Er-
zieher. 

207. Spezielle Berufskunde an Bildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen. 

208. Spezielle Probleme der Heimerziehung an 
Bildungsanstalten für Erzieher. 

209. Staatsbürgerkunde an berufspädagogismen 
Lehranstalten, an Haushaltungssmulen, an 
Hauswirtschaftsschulen, an höheren tech­
nismen und gewerblichen Lehranstalten 
und deren Sonderformen, an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Famsmulen und deren Sonderformen, an 
Lehranstalten für gehobene Sozialberufe, 
an Familienhelferinnenschulen,an höheren 
land- und forstwirtsdlaftlimen Lehr­
anstalten und an Bundesförsterschulen, 
sowIe an der Bundesfachschule für Tem­
nik. 

·Maschinsticker. 

220. Technik in der Landwirtsmaft an höheren 
land- und forstwirtsmaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung Landwirtschaft. 

221. Tedlnismes ZeiChnen an höheren tedmischen 
und gewerblimen Lehranstalten, an tech­
nisch-kaufmännismen Abiturientenlehr­
gängen, an Fachsmulen für Büchsenmacher 
und Smäfter, für Uhrmamer und für Ger­
bereimemie und Ledertechnik, an höheren 
land- und forstwirtschaftlimen Lehr­
anstalten, Fachrimtung Landtemnik, und 
an der Bundesfamsmule für Technik. 

222. Tedlnologie an höheren land- und forst­
wirtsmaftlimen Lehranstalten, Famrich­
tung Landtechnik, und an Meisterklassen 
für künstlerische Wandgestaltung. 

223. Temnologisdles Praktikum an höheren 
Lehranstalten für Gerbereimemie und 
Ledertechnik. 

224. Textildlemisdle Untersumungen an höheren 
Lehranstalten für Textilchemie. 

225. Textile Verkaufskunde an höheren Lehr­
anstalten textilkaufmännismer Richtung. 
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226. Textilmechanische Untersuchungen an 
höheren Lehranstalten für Weberei und 
Spinnerei, für Wirkerei und Strickerei, für 
Textilchemie, an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännischer Richtung und an 
Abiturientenlehrgängen für Weberei. 

227. Tierheilkunde an h-öheren land- und forst-

241. Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschafts­
politik an höheren Lehranstalten textil­
kaufmännisd1er Richtung. 

242. Volkswirtsd1aftslehre, Rechts- und Staats­
bürgerkunde an technisch-kaufmännischen 
Abiturienten_lehrgängen. 

wirtschaftlichen Lehranstalten, Fach- 243. Volkswirtschafts- und Gesellsdlaftslehre an 
richtung Landwirtschaft. allgemeinbildenden höheren Schulen und 

an Mittelschulen. 
228. Tierproduktionslehre an höheren land- und 

forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach- 244. Waldbau an Bundesförsterschulen. 
richtung Landtechnik. 

229. Tierzud1t und Fütterungslehre an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal­
ten, Fachrichtungen Landwirtschaft, Land­
technik, Wein- und Obstbau und land­
wirtschaftliche Frauenberufe. 

230. übllngen aus Naturgeschidlte, Physik, 
Chemie oder Psychologie an allgemein­
bildenden höheten Schulen und an Mittel­
schulen. 

231. übungen im chemischen und Warenkunde­
laboratorium an Handelsakademien. 

232. übungen im Warenkundelaboratorium an 
Abiturientenlehrgängen an Handels­
akademien und an Abiturientenlehrgängen 
für Berufstätige an Handelsakademien. 

233. übungen in Bürotechnik an Handelsakade­
mien. 

234. Unterrichts- und Beratungsmittelkunde am 
Bundesseminar für das landwirtschaftliche 
Bildungswesen. 

235. Unterrichtslehre am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 

236. Verbrennungskraftmasd1inen und Traktoren 
an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, Fachrichtung Landtechnik. 

237. Verlags- und Zeitungskunde an höheren 
Lehranstalten für Reproduktions- und 
Drucktechnik. 

238. Vermessungskunde an Fachschulen für Zim­
merer. 

239. Volkswirtschaftslehre an Handelsakademien 
und deren Sonderformen, an höheren 
Lehranstalten und Fachschulen für 
wirtschaftliche Frauenberufe, an höheren 
ted1l1ischen und gewerblichen Lehr­
anstalten, an Meisterklassen für Uhr­
macher und an Bauhandwerkerschulen für 
Maurer, für Zimmerer und für Stein­
metzen, sowie an der Bundesfachschule 
für Technik. 

240. Volkswirtschaftslehre und Genossensmafts-

245. Warenkunde an höheren Lehranstalten für 
Technische Chemie, für Gerbereichemie 
und Ledertechnik, für Biochemie und 
Schädlingsbekämpfung, 3n technisch-kauf­
männischen Abit"lrientenlehrgängen, an 
Abiturientenlehrgängen an Handelsaka­
demien, an Abiturientenlehrgängen für 
Berufstätige an Handelsakademien und an 
der Bundesfachschule für Technik. 

246. Warenkunde der Kettenwirkerei an höheren 
Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei. 

247. Warenkunde der Kulierwirkerei an höheren 
Lehranstalten für Wirkerei und Strickerei. 

248. Warenkunde der Strickerei an höheren Lehr­
anstalten für Wirkerei und Strickerei. 

249. Warenkunde der Wirkerei und Strickerei an 
höheren Lehranstalten textilkaufmän­
nischer Richtung und an Abiturienten­
lehrgängen für Weberei. 

250. Warenkunde und Ted1nologie an Handels-· 
akademien. 

251. Waren- und Verkaufskunde an Handels­
schulen und an der Bundesfachschule für 
Technik. 

252. Wehwarenkunde an höheren Lehranstalten 
textilkaufmännischer Richtung und an 
Abiturientenlehrgängen für Weberei. 

253. Weinbau an höheren land- und forstwirt·· 
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
Wein- und Obstbau. 

254. Weinmemie an höheren land- und 
wirtschaftlichen Lehranstalten, 
richtung Wein- und Obstbau. 

forst­
Fam-

255. Werbelehre an Fachschulen für dekorative 
Gestaltung und für Gebrauchsgraphik und 
an Meisterklassen für dekorative Gestal-
tung. 

256. Werkstättenkunde an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung Landtechnik. 

wesen an höheren land- und forstwirt- 257. Werkstoffkunde an betriebstechnischen 
smaftlichen Lehranstalten, Werkmeisterlehrgängen. 
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258. Werkzeug- und Maschinenkunde an der 
Bundesfachschule für Technik. 

259. Wildkunde und Jagdbetrieb an Bundes­
försterschulen. 

260. Wirtschaftliches Rechnen an Fachschulen für 
Damenkleidermacher, . für Herrenkleider­
macher, für Modisten, für Kunststicker 
und für Wäschewarenerzeuger, an Fach­
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe 
und an Hauswirtsdlaftsschulen, sowie an 
der Bundesfachschule für Technik. 

261. Wirtschaf~sgeographie an Abiturientenlehr­
gängen an Handelsakademien und an 
Abiturientenlehrgängen für Berufstätige 
an Handelsakademien. 

262. Wissenschaftliche Photographie an Fach­
schulen für Photographie. 

263. Wohlfahrtspflege an Familienhelferinnen­
schulen. 

264. Zoologie an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten und an Bundes­
försterschulen. 
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Anlage 4 

Lehrverpflichtungsgruppe IV 

1. Akt an Meisterschulen für Bildhauerei und 
für Malerei. 

2. Aktzeichnen an Fachschulen für Muster­
zeichnen. 

3. Anstandslehre an höheren land- und forst­
wirtsduftlichen Lehranstalten und an 
Bundesförsterschulen. 

4. Atelier an Meisterschulen für Bildhauerei 
und für Malerei und an Meisterklassen 
für dekorative Gestaltung. 

5. Atelier und Werkstätte in Fachschulen und 
Meisterklassen für künstlerische Wand­
gestaltung. 

6. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung­
Übungen an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten. 

7. Bildnerische Erziehung an Bildungsanstal­
ten für Kindergärtnerinnen, für Arbeits­
lehrerinnen und für Erzieher, an höheren 
Schulen, an den den Akademien ver­
wandten Lehranstalten und an Fach­
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe. 

8. Botanik und Mikroskopieren an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehran­
stalten. 

9. Botanik - Übungen an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten. 

10. Chemie der Moste und Weine - übungen 
an höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten, Fachrichtung Wein­
und Obstbau. 

11. Chemie - übungen an höheren land- und 
forstwirtschaftlich·en Lehranstalten. 

12. Chorgesang an allgemeinbildenden höheren 
Schulen, Mittelschulen, Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtne­
rinnen und für Erzieher und an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehran­
stalten. 

13. Chorgesang und Orchesterübungen an höhe­
ren technischen und gewerblichen Lehr­
anstalten und an gewerblichen, tech­
nischen und kunstgewerblichen Fach­
schulen. 

14. Didaktisches Schreiben und Zeichnen am 
Bundesseminar für das landwirtschaftliche 
Bildungswesen. 

15. Elektrotechnik - übungen an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehran­
stalten, Fachrichtung Landtechnik. 

16. Entwerfen und Vergrößern an Meister­
klassen für Maschinsticker. 

17, Entwurf und Werkzeichnen an Fachschulen 
für gestaltendes Metallhandwerk, für ge­
werbliche Holz- und Steinbildhauerei, 
für Tischlerei und Raumgestaltung, für 
Dred1slerei, für Keramik und Ofenbau 
und für dekorative Gestaltung, an Mei­
sterschulen für gestaltendes Metallhand­
werk, für Tischlerei und Raumgestaltung 
und für Keramik und Ofenbau. 

18. Entwurfzeichnen an Fachschulen für Kunst­
sticker und an Meisterschulen für das 
Malerhandwerk. 

19. Entwurf- und Fachzeichnen an höheren 
Lehranstalten für Wirkerei und Stricke­
rei und an Fachschulen für Maschinstid(e­
rei, sowie an der Bundesfachschule für 
Technik. 

20. Entwurf- und Modezeichnen an berufspäd­
agogischen Lehranstalten, an Fachschulen 
für Damenkleidermacher, für Herren­
kleidermacher, für Damenkleiderkonfek­
tion, für Herrenkleiderkonfektion, für 
Wäschewarenerzeuger und für Modisten 
und an Meisterklas&en für Damenkleider­
macher, für Herrenkleidermacher, für 
Wäschewarenerzeuger und für Kunst­
sticker und an Klassen für Modellarbeit 
im Damenkleidermachen und 1ll der 
Wäschewarenerzeugung. 

21. Entwurf- und Scltnittzeichnen an Meister­
schulen für Mode. 

22. Ergänzende Unterrichtsveranstaltungen an 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerin­
nen. 

23. Ernährungslehre. Lebensmittel- und Diät­
kunde an höheren Lehranstalten und an 
Fachschulen für wirtschaftliche Frauen­
berufe. 

24._ Fachausbildung (verschiedene Techniken, 
Weißnähen einschließlich Schnittzeichnen 
und Kleidernähen einschließlich Schnitt­
zeichnen) an Bildungsanstalten für Ar­
bei tslehrerinnen. 

25. Film- und Bildgeräte - Übungen am Bun­
desseminar für das land- und forstwirt­
schaftliche Bildungswesen. 

26. Formenschneiden an Glasfachschulen. 

27. Forstbotanik - übungen an Bundesförster­
schulen. 

28. Forstliche Arbeitslehre 11 - übungen an 
Bundesförsterschulen. 
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29. Forstliche Baukunde - Übungen an Bun­
desförsterschulen. 

30. Forstliches Zeichnen an Bundesförster­
schulen. 

31. Forstschutz - Übungen an Bundesförster­
. schulen. 

32. Freihandzeichnen an höheren Lehranstalten 
für Hochbau, für Holzbau und für Tief­
bau, an höheren technischen Lehranstal­
ten für Berufstätige, Fachrichtung Hoch­
bau, an Fachschulen für Steinmetzerei und 
für Zimmerer und an Bauhandwerker­
schulen für Maurer, für Zimmerer und 
für Steinmetzen. 

33. Freihandzeichnen und Schriftpflege an 
Lehrerbildungsanstalten. 

34. Garten- und Landwirtschaftsgestaltung 
übungen an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
Gartenbau. 

35. Geometrisches Zeichnen an allgemeinbilden­
den höheren Schulen, an Realschulen und 
an der Bundesfachschule für Technik. 

36. Gesang an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten und an Bundes­
försterschulen. 

37. Gesang und Musikerziehung an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten. 

38. Geschäftsschrift an Handelsschulen und an 
der Bundesfachschule für Technik. 

39. Gips- und Stuckarbeiten an höheren Lehr­
anstalten für Hochbau, für Tiefbau und 
für Holzbau. 

40. Handarbeit (als Pflichtgegenstand) an Mittel­
schulen und Lehrerbildungsanstalten. 

4-1. Handarbeit und Werkerziehung an allge­
meinbildenden höheren Schulen. 

42. Haushaltsführung an Fachschulen für Damen­
kleidermacher, für Wäschewarenerzeuger, 
für Modisten und für Kunststicker. 

43. Haushaltspflege an höheren Lehranstalten 
und an Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe, sowie an Hauswirtschafts~ 
schulen und an Haushaltungsschulen. 

44. Haushaltungskunde und Technik im Haus­
halt an höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten, Fachrichtung land­
wirtschaftliche Frauenberufe. 

45. Hauskrankenpflege und Erste Hilfe an 
F amilienhelferinnenschulen. 

. 46. Hauswirtschaft an Lehrerbi1d~ngsanstalten, 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen 
und für Kindergärtnerinnen, sowie an 
Handelsakademien und Handelsschulen. 

47. Hauswirtschaft mit ihren theoretischen 
Grundlagen an Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen. 

48. Hauswirtschaftliche Betriebskunde an Fach­
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe . 

49. Hauswirtschaftliche Betriebspraxis und Or­
ganisationsübungen an höheren Lehr­
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe. 

50. Heim- und lebenspraktisches Seminar an 
Bildungsanstalten für Erzieher. 

51. Instrumentale Spielgruppe an Bildungs­
anstalten für Kindergärtnerinnen und für 
Erzieher. 

52. Instrumentalmusik an allgemeinbildenden 
höheren Schulen, Lehrerbildungsanstalten, 
Bildungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, 
für Kindergärtnerinnen und für Erzieher. 

53. Instrumentenbau an Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen und für Erzieher. 

54. Jagdhornblasen an Bundesförsterschulen. 

55. Jugendspiele an Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen. 

56. Kinderbeschäftigung an Fachschulen für 
wirtschaftliche Frauenberufe. 

57. Kinderpflege und Fiirsorge an Frauenober­
schulen. 

58. Kirchenchor an allgemeinbildenden höheren 
Schulen und Mittelschulen. 

59. Kochen an vierjährigen höheren Lehr­
anstalten fiir wirtschaftliche Frauenberufe. 

60. Kochen einschließlich Lebensmittelkunde und 
Servieren an . Haushaltungsschulen und 
Hauswirtschaftsschulen. 

61. Kochen und Hauswirtschaftskunde an 
Frauenoberschulen und an wirtschaftlichen 
Realgymnasien für Mädchen. 

62. Kochlehre an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten, _ Fachrichtung 
fandwirtschaftliche Frauenberufe. 

63. Komposition an Meisterschulen für· Malerei. 

64. Kopf an Meister~~hulen für Malerei. 

65. Kiichenpraxis und Kiichenführung an höhe­
ren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe. 

66. Küchenpraxis und Servieren an Fachschulen 
für wirtschaftliche Frauenberufe. 

67. Kulturpflege (Arbeitsgemeinschaft) an Han­
delsakademien, an Handelsschulen und an 
der Bundesfachschule für Technik. 

68. Kunsterziehung am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen. 
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69. Kunstgeschichte an höheren Lehranstalten. 
für Textilchemie und für Reproduktions­
und Drucktechnik und an gewerblichen, 
tcdlllischen und kunstgewerblichen Fach­
sd1Ulen und deren Sonderformen. 

70. Kunstgeschichte (Bauformenlehre) an Fach-
schulen für Zimmerer. 

71. Kunstpflege (Zeichnen) an Mittelschulen. 

72. Kurzschrift. 

73. Landmaschinenkunde - übungen an höhe­
ren land- und forstwirtschaftlid1en Lehr­
anstalten, Fachrichtung Landtedlllik. 

74. Leibeserziehung an Lehranstalten für geho­
bene Sozialberufe, an Bildungsanstalten 
für Arbeitslehrerinnen und für Kinder­
gärtnerinnen. 

75. Leibesübungen. 

76. Mädchenhandarbeit an Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen. 

77. Maschinenelemente - übungen an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen' ' Lehr­
anstalten, Fachrichtung Landtechnik. 

78. Maschinschreiben. 

79. Menschenführung an fachschulen für 
Damenkleiderkonfektion, für Herren­
kleiderkonfektion und für Maschin­
stickerei. 

80. Methodik der Leibeserziehung am Bundes­
seminar für das landwirtschaftliche Bil­
dungswesen. 

81. Möbel-, Raum- und Fassadengestaltung an 
Meisterschulen für das Malerhandwerk. 

82. Modellarbeit an berufs pädagogischen Lehr­
anstalten. 

83. Modellieren an höheren Lehranstalten für 
Hochbau, an höheren technischen Lehr-, 
anstalten für Berufstätige, Famrimtung 
Hombau, an Fachschulen für gestaltendes 
Metallhandwerk, für Steinmetzerei, für 
gewerbliche Holz- und Steinbildhauerei, 
an Meistersmulen für gestaltendes Metall­
handwerk und an Bauhandwerkerschulen 
für Steinmetzen. 

84. Modellieren und Modellbau an Fachschulen 
für dekorative Gestaltung. 

'85. Montierungsarbeiten 'an 'Fachsmulen und 
Meisterschulen für Textilhandwerk, Fach­
richtung Stickerei. 

86. Musik an Mittelschulen, an vierjährigen 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe, anHaushaltungsschulen und 
an Hauswirtschaftssmulen. 

88. Musikerziehung an Lehranstalten für ge­
hobene Sozialberufe, an Bildungsanstalten 
für Kindergärtnerinnen, für Arbeitslehre­
rinnen und für Erzieher, an allgemein­
bildenden höheren Sd1Ulen, an berufspäd­
agogisd1en Lehranstalten, an höheren 
Lehranstalten und Fachschulen für wirt­
schaftlime Frauenberufe, am Bundessemi­
nar für das landwirtschaftliche Bildungs­
wesen und an Fachschulen für Damen­
kleidermacher, für Wäschewarenerzeuger, 
für Modisten und für Kunststicker. 

89. Musiklehre und Gesang an Lehrerbildungs­
anstalten. 

90. Musische Unterrichtsgegenstände an Lehr­
anstalten für ge~obene Sozialberufe. 

91. Musterkunde und Kartenlehre anFachschulen 
für Maschinstickerei und Meisterklassen 
für Maschinsticker. 

92. Musterzeimnen und Modellarbeit an der 
Bundesfachsmule für Technik. 

93. Nähen an berufspädagogischen Lehranstalten 
für den ha~swirtschaftlichen Fachunter­
richt. 

94. Nähen und Schnittzeichnen an Fachschulen 
für wirtschaftliche Frauenberufe. 

95. Naturzeichnen 
Malerei. 

an Meisterschulen für 

96. Ormester beziehungsweise Ormester-Instru­
mentalmusik an Mittelsmulen und Leh­
rerbild ungsanstal ten. 

97. Pflanzensmutz - übungen an höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Famrichtungen Wein- und Obstbau und 
Gartenbau. 

98. Säuglings- und Kinderpflege an wirtsmafts­
kundlichen Realgymnasien für Mädchen. 

99. Schnittzeichnen an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung landwirtschaftlicher Frauenberufe, 
und an Fachsmulen für Meisterklassen für 
HerrenkleidermacheL 

100. Smnittzeimnen und Modellarbeit an Fam­
sd1Ulen für Damenkleiderkonfektion, für 
Herrenkleiderkonfektion, für Damen­
kleidermacher und für Wäschewarenerzeu­
ger, an Meisterklassen für Damenkleider­
mamer und für Wäschewarenerzeuger und 
an Klassen für Modellarbeit im Damen­
kleidermad1en und in der Wäschewaren­
erzeugung. 

87. Musikalism-rhythmische Erziehung an Bil- 101. Schreiben einschließlich Linkshandschreiben 
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen. an der Bundesfadlschule für Technik. 
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102. Sdlrift an Fachschulen für Steinmetzerci, für 
gewerbliche Holz- .und Steinbildhauerei, 
für künstlerische Wandgestaltung, für 
angewandte Malerei, für dekorative Ge­
staltung, für Gebrauchsgraphik, für 
Musterzeichnen, an Glasfachschulen, an 
Meisterschulen für Malerei uI).d für das 
Malerhandwerk und an Meisterklassen für 
künstlerische Wandgestaltung. 

103. Schrift- und Kompositionsübungen an Fach­
schulen für Photographie. 

104. Seminar für Erste Hilfe an Bildungsanstalten 
für Erzieher. 

105. Seminar für Fest- und Feiergestaltung an 
Bildungsanstalten für Erzieher. 

106. Seminar für Freizeitgestaltung an Bildungs­
anstalten für Erzieher. 

121. Übungen in den praktischen Fachgebieten 
für das Lehramt in: 

a) Kochen, Servieren, Küchenpraxis, 
Küchenführungj 

b) Haushaltspflege,. hauswirtschaftliche 
Betriebspraxis und Organisations­
übungen, Haushaltsführung 

an berufspädagogischen Lehranstalten für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht. 

122. Verbrennungskraftmaschinen und Traktoren 
- Übungen an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung Landtechnik. 

123. Verwertung und Konservierung an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung landwirtschaftliche 
Frauenberufe. 

107. Seminar für Lager und Zelten an Bildungs- 124. Volkskunde und Volkstumspflege an höheren 
anstalten für Erzieher. land- und forstwirtschaftlichen Lehr-

108. Seminar für musikalisch-rhythmische Erzie­
hung an Bildungsanstalten für Erzieher. 

109. Seminar in dein theoretischen Fachgebiet für 
das Lehramt in Servierkunde an berufs­
pädagogischen Lehranstalten. 

110. Seminaristische Übungen im berufseinschlä­
gigen Schriftverkehr und in Bürotechnik 
an Lehranstalten für gehobene .Sozial­
berufe. 

111. Seminar zur Einführung in die Bedienung 
von Bild- und Tongeräten, Vervielfälti­
gungsapparaten und anderen Geräten an 
Bildungsanstalten für Erzieher. 

112. Servierkunde an vierjährigen höheren Lehr­
anstalten für wirtschaftliche Frauenberufe. 

113. Servierkunde und Übungen an Hotelfach­
schulen und an Gastgewerbefachschulen. 

114. Singen an Familienhelferinnenschulen. 

115. Spielmusik an allgemeinbildenden höheren 
Schulen und an Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen. 

116. Sprecherziehung an allgemeinbildenden 
höheren Schulen und am Bundesseminar 
für das landwirtschaftliche Bildungswesen. 

117. Stenotypie (Kurzschrift, Maschinsdueiben 
und Übungen). 

118. Textiles Dekor an Meisterschulen für Mode. 

119. Textilkunde an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrich­
tung landwirtschaftliche Frauenberufe. 

120. Textilkunde und Handarbeiten an höheren 
land- und forstwirtschaftlid1en Lehr­
anstalten, Fachrichtung landwirtschaftliche 
Frauenberufe. 

anstalten. 

125. Weinchemie - Übungen an höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Fachrichtung Wein- und Obstbau. 

126. Werkarbeit· an Familienhelferinnenschulen 
und an Lehranstalten für gehobene Sozial­
berufe. 

127. Werkerziehung an Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen, für Arbeits­
lehrerinnen und für Erzieher und am 
Bundesseminar für das landwirtschaftliche 
Bildungswesen. 

128. Werkstätte einschließlich Fachkunde bezie­
ziehungsweise einschließlich Fachkunde 
und Mode~echnik beziehungsweise ein­
schließlich Fachkunde und Vorarbeiten an 
berufspädagogischen Lehranstalten für den 
gewerblichen Fachunterricht, an Fach­
schulen für Modisten, für Damenkleider­
macher, für Wäschewarenerzeuger und 
für Herrenkleidermacher und an Meister­
klassen für Damenkleidermacher, für 
H~rrenkleidermacher und für Wäsche­
warenerzeuger . 

129. Werkstätte einschließlich Fach- und Stoff­
kunde und Modetechnik an Klassen für 
Modellarbeit im Damenkleidermachen und 
in der Wäschewarenerzeugung. 

130. Werkstätte einschließlich Fachkunde, Vor­
arbeiten und Schnittzeichnen an Fach­
schulen für Kunststicker. 

131. Werkstätte einschließlich Vorarbeiten und 
Fachkunde an Meisterklassen für Kunst­
sticker. 

672 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 30

www.parlament.gv.at



672 der Beilagen 27 

132. Werkstätte für Textilverarbeitung an 1138. Zeichnen und Malen an gewerblichen, tech-
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche nischen und kunstgewerblichen Fach-
Frauenberufe. schulen und an deren Sonderformen. 

133. Werkstätte. und Betriebslaboratorium an 139. Zeichnen und Modellieren an allgemein-
Werkmeisterschulen für Maschinenbau und bildenden höheren Schulen und an Mittel-
für Elektrotechnik in den zweiten Klassen. schulen. 

134. Werkzeuge und Geräte an Meisterschulen 
für das Malerhandwerk. 

135. Werkzeuge und Maschinen an Fachschulen 
für Tischlerei und Raumgestaltung und 
für Drechslerei, an Meisterschulen für 
Tischlerei und Raumgestaltung und an 
Meisterklassen für Tischler. 

136. Werkzeugkunde an Fachschulen für Zim­
merer. 

137. Werkzeug- upd Maschinenkunde an der 
Bundesfachschule für Technik. 

140. Zeichnen und Schrift an höheren Lehr­
anstalten für Möbelbau (Möbelbau und 
Innenausbau), an Fachschulen für Tisch­
lerei und Raumgestaltung, für Drechslerei 
und für Keramik und Ofenbau, an 
Meisterschulen für gestaltendes Metall­
handwerk, für Tischlerei und Raumgestal­
tung und für Keramik und Ofenbau, 
sowie an Meisterklassen für Tischlerei. 

141. Zeichnen und Werkarbeit an vierjährigen 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe. 

672 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 30

www.parlament.gv.at



28 672 der Beilagen 

Anlage 5 

Lehrverpflichtungsgruppe V 

1. Anstrich und Lackierung an Meisterschulen 
für das Malerhandwerk. 

2. Arbeitsgemeinschaft für erweiterte Betriebs­
praxis an höheren technischen und. ge­
werblichen Lehranstalten und an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen. 

3. Atelier und Werkstätte an Fachschulen für 
gestaltendes' Metallhandwerk, für ge-I 
werbliche Holz- und Steinbildhauerei 
für Tischlerei und Raumgestaltung, fü;1 
Drechslerei, für Keramik und Ofenbau, 
für angewandte Malerei, für dekorative 
Gestaltung, für Textilhandwerk, Fach­
richtungen Weberei und Stickerei, an 
Meisterschulen für gestaltendes Metall­
handwerk, für Keramik und Ofenbau, für 
Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei 
und Stickerei, für das Malerhandwerk und 
für Mode. 

4. Betriebspraktikum an Gastgewerbefach-
schulen. 

5. Farbenphotographie an Fachschulen für 
Photographie. 

6. Handarbeit beziehungsweise Handarbeit für 
Knaben oder für Mädchen (als Frei­
gegenstand) an Mittelschulen und an all­
gemeinbildenden höheren Schulen. 

7. Handarbeiten an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung landwirtschaftliche Frauenberufe. 

8. Haushaltsführung an Lehranstalten für ge­
hobene Sozialberufe. 

9. Haushaltspflege an FamilienheIferinnen­
schulen. 

10. Hauswirtschaft an Gymnasien, Realgymna­
sien und Realschulen, an Hotelfachschulen 
und an Gastgewerbefachschulen. 

11. Hotel- und Empfangsdienst an Hotelfach­
schulen. 

12. Kochen an Familienhelferinnenschulen. 

13. Küchenwirtschaft, Kochen und Speisenkunde 
an Hotelfachschulen. 

14. Küchenwirtschaft und Kochen an Gast­
gewerbefachschulen. 

15 .. Landmaschinenwerkstätte (praktischer Un­
terricht) an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
Landtechnik. 

16. Lasieren an Meisterschulen für das Maler­
handwerk. 

17. Maschinenkunde - Übungen an Bundes­
försterschulen. 

18. Mechanische Werkstätte an höheren Lehr­
anstalten für Silikattechnik. 

19. Modetechnik an Fachschulen für Damen­
kleiderkonfektion und für Herrenkleider­
konfektion. 

20. Nähen an Familienhelferinnenschulen. 
21. Nähen und Werken an Haushaltungsschulen 

und an Hauswirtschaftsschulen. 
22. Porträtphotographie an Fachschulen für 

Photographie. 
23. Praktische Bauarbeiten an höheren Lehr­

anstalten für Hochbau, für Holzbau und 
für Tiefbau und an Bauhandwerker­
schulen für Maurer und für Zimmerer. 

24. Praktischer Unterricht in Garten- und Obst­
bau, Geinüsebau, Kellerwirtschaft, Land­
wirtschaft, Maschinenkunde, Obstbau und 
Obstverwertung, Pflanzenbau, Tierzucht, 
Weinbau, Zierpflanzenbau, Obstbau, Obst­
und Gemüseverwertung, Haus, Kochen, 
Nähen an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten. 

25. Retusche an Fachschulen für Photographie. 
26. Schmalfilmpraktikum an Fachschulen für 

Photogra phie. 
27. Technik in der Landwirtschaft (praktischer 

Unterricht) an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten. 

28. Technische und Werbephotographie an Fach­
schulen für Photographie. 

29. Werken als Heimfach an Bundeserziehungs­
anstalten. 

30. Werken (für Knaben) (als Freigegenstand) 
an allgemeinbildenden höheren Schulen. 

31. Werkstätte an höheren technischen und ge­
werblichen Lehranstalten und an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen, an den Sonderformen dieser 
Schulen, sowie an der Bundesfachschule 
für Technik. 

32. Werkstättenkunde (praktischer Unterricht) 
an höheren land- und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten. 

33. Werkstätte und Betriebslaboratorium an 
Werkmeisterschulen für Maschinenbau 
und für Elektrotechnik in den ersten 
Klassen. 

34. Werkstätte und Modellbau an höheren Lehr­
anstalten für Möbelbau (Möbdbau und 
Innenausbau). 
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Anlage 6 

Nebenleistungen gemäß § 9 Abs.2 lit. a. 

A. Die Verwaltung der 

1. Lehrerbücherei, 
2. Schülerbücherei, 

3. Fachbücherei (soweit sie von der Lehrer­
bücherei getrennt verwaltet wird und 
mindestens 1000 Bände umfaßt), 

4. audio-visuellen Unterrichtsbehelfe, 

5. Laboratorien an höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten und an ge­
werblichen, technischen und kunst­
gewerblichen Fachschulen sowie an der 
Bundesfachschule für Technik. 

B. Die Verwaltung der Lehrmittelsammlung für 

L Geographie einschließlich Wirtschaftsgeo­
graphie und Geschichte einschließlich 

Sozialkunde und Staatsbürgerkunde, 
2. Physik (Naturlehre) oder Physik und 

angewandte Physik oder Physik (ein­
schließlich Wetterkunde), 

3. Chemie oder Chemie und angewandte 
Chemie oder Chemie und chemische 
Technologie, 

4. Naturgeschichte, 

5. Waren- und Verkaufskunde oder Waren­
kunde und Technologie an Handels­
schulen und Handelsakademien sowie 
an der Bundesfachschule für' Technik. 

6. betriebswirtschaftliche (wirtschaftliche) 
Unterrichtsgegenstände an Handels­
akademien und Handelsschulen, an 
höheren technischen und gewerblichen 

Lehranstalten und an gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen 
Fachschulen, an der Bundesfachschule für 
Technik, an höheren Lehranstalten und 
an Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe, an berufspädagogischen 
Lehranstalten, sowie an höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 

7. fachtheoretische Unterrichtsgegenstände 
an höheren technischen und gewerb­
lichen Lehranstalten, an gewerblichen, 
technischen und kunstgewerblichen 
Fachscliulen, an der Bundesfachschule 
für Technik, an höheren Lehranstalten 
und Fachschulen für wirtschaftliche 
Frauenberufe, an Fachschulen für So­
zialarbeit, an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, sowie an 
Bundesförsterschulen, 

8. berufskundliche Unterrichtsgegenstände 
an höheren technischen und gewerb­
lichen Lehranstalten und an gewerb­
lichen, technischen und kunstgewerb­
lichen Fachschulen und an der Bundes­
fachschule für Technik, 

9. lebens- und berufskundliche Unterridlts­
gegenstände an hCiheren Lehranstalten 

. für wirtschaftliche Frauenberufe und 
Fachschulen für Sozialarbeit, 

10. fachkundliche Unterrichtsgegenstände an 
berufspädagogischen Lehranstalten und 
am Bundesseminar für das landwirt­
schaftliche Bildungswesen. 
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Anlage 7 

Nebenleistungen gemäß § 9 Abs. 2 lit. b 

A. Die Verwaltung der 
1. Turnsaaleinrichtung (Tu rn- und Sport­

, geräte), 
2. Schreib- und Büromaschinen, 
3. Büromaschinen an Abteilungen für Büro­

technik (Lehrbüro), 
4. Mustersammlung (Materialiensammlung) 

an der Höheren Bundeslehr- und Ver­
suchsanstalt für Textilindustrie Wien V 
und an der Bundesfachschule für Textil­
industrie Dornbirn. 

B. Die Verwaltung der Lehrmittelsammlung für 
1. Mathematik (Mathematik und angewandte 

Mathematik) und Darstellende Geo­
metrie, 

2. Musikerziehung (Musik), 
3. Bildnerische Erziehung (Zeichen), Kunst­

pflege an allgemeinbildenden höheren 
Schulen, . 

4. Handarbeit (Handarbeit und Werk-
erziehung) an allgemeinbildenden 
höheren Schulen, 

5. Landwirtschaftslehre an Lehrerbildungs­
anstalten, 

6. fraulich-Iebenskundliche Unterrichtsgegen­
stände an wirtschaftskundlichenReal­
gymnasien für Mädchen (Frauenober­
schulen), an Handelsakademien und 
Handelsschulen, an den für Mädchen 
bestimmten gewerblichen, technischen 
und kunstgewerblichen Fachschulen, an 
Fachschulen für wirtschaftliche Frauen­
berufe und an berufspädagogischen 
Lehranstalten, sowie an höheren land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Fachrichtung landwirtschaftliche Frauen­
berufe. 
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